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Der Mindestlohn kommt
Liebe Handwerkskolleginnen und Kol-

legen,

am 3. Juli 2014 hat der Deutsche Bun-
destag ganz kurz vor der Sommerpause 
nach langer kontroverser öffentlicher Dis-
kussion mit großer Mehrheit das Mindest-
lohngesetz auf den Weg gebracht. Damit 
steht fest:

Es wird zum 1. Januar 2015 einen fl ä-
chendeckenden bundeseinheitlichen Min-
destlohn von 8,50 Euro brutto geben. Da-
mit folgt Deutschland dem Beispiel fast 
aller europäischen Nachbarn, bei denen 
bereits ein Mindestlohn existiert.

Ausnahmen für bestimmte Branchen 
sind im nunmehr verabschiedeten Gesetz 
nicht vorgesehen, wohl aber für Minder-
jährige, Auszubildende, Pfl ichtpraktikan-
ten und Langzeitarbeitslose. Auch ge-
ringfügig Beschäftigte oder Saisonkräfte 
werden nicht ausgenommen sein.

Für das Handwerk und die Region wird 
sich jedoch in den meisten Branchen, zu-
mindest lohntechnisch, wenig ändern. Die 
Vielzahl der Tarifabschlüsse des Hand-
werks liegt deutlich über dem eingeführ-
ten Mindestlohn von 8,50 Euro. Die weni-
gen Branchen, die zurzeit noch unterhalb 
der 8,50 Euro liegen, werden im Laufe des 
nächsten Jahres im Rahmen einer Über-

gangszeit mit den nächsten Tarifanhebun-
gen diesen Betrag erreichen. Das Hand-
werk ist daher bereits bestens aufgestellt. 

Durch die Einführung des Mindest-
lohns ist aber die Tarifautonomie in der 
Bundesrepublik geschwächt worden. Da-
bei haben sich die Koalitionspartner die 
Stärkung der Tarifautonomie und damit 
verbunden des Mittelstands als ausdrück-
liches Ziel im Koalitionsvertrag noch 
2013 „auf die Fahne geschrieben“ und 
ironischerweise die Einführung des Min-
destlohns auch noch als „Tarifautonomie-
stärkungsgesetz“ bezeichnet. Die erziel-
ten Tarifabschlüsse werden jedoch durch 
die Einführung des Mindestlohns ver-
schwommen. 

Mit dem Mindestlohn gehen gleich-
zeitig Gefahren einher, die unsere Hand-
werksbetriebe vor neue Herausforderun-
gen stellen werden. Der Zoll wird ganz 
genau die Einhaltung des Mindestlohns 
beobachten und dies auch in Betrieben 
kontrollieren, die bisher mit solchen Kon-
trollen nicht rechnen mussten. Bei sol-
chen Kontrollen wird vollumfassend die 

Lohnbuchhaltung der Betriebe auf Unre-
gelmäßigkeiten überprüft. Darauf gilt es, 
sich vorzubereiten.

Dabei kann auch die Gefahr der Phan-
tomlohn-Problematik nach jahrelangem 
„Dämmerzustand“ wieder eine Rolle spie-
len. Sofern zum Beispiel aus Unkenntnis 
ein Betrieb Sozialversicherungsbeiträge 
nicht entsprechend, sondern unterhalb 
des Mindestlohns abführen sollte, kann 
dies zu immensen Beitragsnachforderun-
gen der Sozialversicherungsträger führen, 
die enorme wirtschaftliche Belastungen 
für die Betriebe darstellen würden. Dabei 
schützt auch Unwissenheit nicht vor den 
Beitragsnacherhebungen sowie möglichen 
hohen Säumniszuschlägen der Sozialversi-
cherungsträger. Daher muss man auch auf 
diese Gefahr gefasst sein.

Ferner darf der Mindestlohn im Er-
gebnis nicht dazu führen, dass Ausbil-
dungsplätze unbesetzt bleiben, weil der 
Jugendliche ohne den nötigen Weitblick 
sich entscheidet lieber eine Hilfstätigkeit 
für einen Mindestlohn auszuführen als 
eine gute und qualifi zierte Ausbildung zu 
beginnen und abzuschließen. Ob dies so 
ist, bleibt abzuwarten, jedoch muss bereits 
jetzt hier entgegengesteuert werden.

Daher gilt es gemeinsam diese neuen 
Herausforderungen anzugehen.
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Ab sofort können die regionalen
Handwerkerparkausweise wieder
beantragt werden. Somit hat das
Vorbringen der Handwerks-
organisationen bei der Politik
Gehör gefunden.

Ein neuer Jahrgang frisch gebackener-
Fachkräfte wurde im Rahmen der
Lossprechungsfeiern zahl reicher 
Innungen auf einen neuen
Lebensabschnitt geschickt.
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Einen großen Tag erlebten die Kinder 
der katholischen Kindertagesstätte 
„Arche“ in Marienheide. Dort war im 
Außenbereich ein Holzschiff ganz neu 
aufgebaut worden, nachdem das bau-
fällige alte abgerissen werden musste.

Es war ein Weltmeisterschaftsspiel 
angesetzt und zwar Frankreich gegen 
Deutschland, aber dies hielt die Mit-
glieder der Innung für Raumausstatter
und Bekleidungshandwerke nicht da-
von ab, ihr Sommerfest zu feiern.
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Handwerkerparkausweise können
wieder beantragt werden

Der regionale Handwerkerparkaus-
weis ist wieder zurück. Ab sofort kön-
nen die regionalen Handwerkerpark-
ausweise wieder beantragt werden.

Die Bezirksregierung Köln hat 
die Städte und Gemeinden so-
wie die Kreisverwaltungen an-

gewiesen, mit sofortiger Wirkung die re-
gionalen Handwerkerparkausweise wieder 
auszustellen. Im Weiteren wird dann die 
nordrhein-westfälische Landesregierung 
die Änderung der Zuständigkeitsverord-
nung zur Straßenverkehrsverordnung auf 
den Weg bringen und letztlich beschlie-
ßen lassen. Somit hat das Vorbringen der 
Handwerksorganisationen bei der Politik 
Gehör gefunden.

Die Anträge für die Ausweise werden 
wie zuvor bei dem zuständigen Straßen-
verkehrsamt oder der zuständigen Ord-

nungsbehörde am Betriebssitz beantragt. 
Sollten Städte und Gemeinden aufgrund 
ihrer Größe selbst den Ausweis nicht aus-
stellen, so muss man sich an die Kreisver-
waltung wenden. Kosten wird der Ausweis 
305 €. Die u.U. zwischenzeitlich bean-
tragten und ausgestellten Ausweise kön-

nen ohne Mehrkosten auf den regionalen 
Handwerkerparkausweis umgeschrieben 
werden.

Für weitere Rückfragen steht Ihnen 
die Rechtsabteilung der Kreishandwerker-
schaft Bergisches Land zur Verfügung. ◆

Verfassungsgerichtshöfe Bayern und Rheinland-Pfalz

Rundfunkbeitrag für
verfassungsgemäß erklärt

Am 13. Mai 2014 erklärte der Ver-
fassungsgerichtshof Rheinland-Pfalz 
in Koblenz den Rundfunkbeitrag für 
verfassungsgemäß und wies die Ver-
fassungsbeschwerde eines Straßen-
bauunternehmers zurück. Zwei Tage 
später am 15. Mai 2014 wies auch der 
Bayerische Verfassungsgerichtshof 
mit seinem Urteil die Klage des Droge-
rieunternehmens Rossmann und eines 
Anwaltes zurück. 

Die neuen Rundfunkbeitragsre-
geln, die seit 2013 gelten, sto-
ßen deutschlandweit auf starke 

Kritik, da sie insbesondere bei den Un-

ternehmen eine Kostensteigerung um das 
zwei- bis dreifache verursachen, da die Ge-
bührenerhebung nunmehr nach Mitarbei-
terzahl und Standorten berechnet wird.

Beide Verfassungsgerichte haben die 

Rechtmäßigkeit des Rundfunkbeitrages 
ausdrücklich bestätigt. Insbesondere sei 
der Rundfunkbeitrag eine Gegenleistung 
für die grundsätzliche Möglichkeit des 
Rundfunkempfanges, heißt es z.B. in der 
Urteilsbegründung der Koblenzer Richter.

Es bleibt abzuwarten, ob die Verfas-
sungsgerichte der übrigen Länder, insbe-
sondere NRW, denen aus Rheinland-Pfalz 
und Bayern ebenfalls folgen werden. ◆

VGH Bayern, Urteile vom
15.5.2014, Vf. 8-VII-12/ Vf. 24-VII-12

VGH Rheinland-Pfalz, Urteil vom 
13.5.2014, VGH B 35/12
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Lust auf Vielseitigkeit, beste Karrierechancen und guten Verdienst?
Es muss längst nicht immer Abitur und Studium sein.

Zukunftssichere Ausbildungsberufe
im E-Handwerk

Nachwuchs- und Fachkräfteman-
gel erleichtern den Berufseinstieg und 
-aufstieg. Besonders die elektro- und 
informationstechnischen Handwerke 
sind als wesentliche Aktoren der Ener-
giewende stärker denn je nachgefragt.

Denn alle Lösungen der Gebäu-
detechnik sind eng mit der 
Elektrotechnik verbunden und 

erfordern in hohem Maße umfassende 
Fachkompetenz. Viele Eltern betrachten 
noch immer Abitur und anschließendes 
Studium als wichtigste Voraussetzung für 
den Start in ein erfolgreiches Berufsleben. 
Dabei gibt es auch ohne Studium bes-
te Karrierechancen und die Aussicht auf 
ein gutes Einkommen. Die Berufe der E-
Handwerke bieten außerdem spannende 
Tätigkeiten und beste Zukunftsaussich-
ten.

Die Aufgaben sind vielseitig und ab-
wechslungsreich; ein Elektroniker geht 
heute mit hoch komplizierten und in-
novativen Techniken um. Kaum ein Be-
rufsfeld ist so dynamisch wie die Elekt-
rotechnik, was besonders auch durch die 
rasante Entwicklung im Bereich der mobi-
len Kommunikation und der intelligenten 

Vernetzung weiter vorangetrieben wird. 
Ausbildung zum/zur Elektroniker/in im 
Handwerk: all inclusive!

Ein möglichst breites Spektrum der 
Fachrichtung zu vermitteln ist auch das 

Ziel der überbetrieblichen Ausbildungs-
zentren der Innungen vor Ort. Neben 
Betrieb und Berufsschule ist die überbe-
triebliche Ausbildung wichtige Station 
während der dreieinhalb-jährigen Ausbil-
dung zum Elektroniker. Denn die einzel-
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nen Betriebe sind oft stark spe-
zialisiert. In Verbindung mit 
der überbetrieblichen Ausbil-
dung werden die Azubis daher 
zusätzlich in wichtigen, inno-
vativen Technologiefeldern ge-
schult, damit alle Absolventen 
eine ausgewogene und umfas-
sende Ausbildung bekommen. 

Optimale Zukunftschancen 
in der Energie- und Gebäu-
detechnik 
Die Aufgabenbereiche sind 
nicht nur reizvoll, sondern auch 
enorm vielseitig und zukunfts-
weisend. Energieeffi zienz, rege-
nerative Energien, E-Mobilität, 
intelligente Vernetzung von 
Anwendungen, Systemen und 
Maschinen: Das E-Handwerk 
steckt voller Zukunftsthemen 
und bietet jungen Menschen 
eine solide Grundlage für ei-
nen Berufsweg voller Chancen. 
Denn im E-Handwerk geht es 
längst nicht nur um Strom oder 

Energie, sondern darum, Zu-
kunftstechnik zu beherrschen 
und aktiv mitzugestalten. Tech-
nisch Interessierte, die von kom-
plexer Energietechnik, Com-
putern und digitalen Medien 
begeistert sind, können eine 
Elektroniker-Karriere anstreben 
und diese mit den zahlreichen 
Vorteilen einer soliden Ausbil-
dung im Handwerk verbinden. 
Natürlich arbeitet ein Auszubil-
dender nicht nur mit Laptop, 
Tablet PC & Co. an komplexen 
Schaltungen. Denn die Arbeit 
auf den Baustellen oder beim 
Kunden steht nach wie vor im 
Mittelpunkt. Allerdings haben 
sich die Akzente kräftig verscho-
ben. Digitaltechnik, Netzwerk-
technik, Telekommunikation 
sowie die Programmierung und 
Steuerung von Systemen muss 
künftig jeder Elektroniker mit 
im Gepäck haben. Die gesamte 
IT-Welt hat Einzug in die Elekt-
roberufe gehalten. ◆

Es werde LED
Ineffizientes Licht in Flu-

ren, Treppenhäusern und 
Lagerräumen treibt die 
Energiekosten hoch. Ein-
sparpotenzial: bis zu 80 %.

Neben energieeffi zien-
ten Lampen selbst 
kommt es dabei auf 

die intelligente Lichtsteuerung 
an. Smarte Bewegungsmelder, 
Präsenzmelder und Lichtsen-
soren helfen, die Beleuchtung 
in allen Bereichen so zu regeln, 
wie sie wirklich im Betrieb 
benötigt wird. Neue Dimm-
technologien steuern auch 
Energiesparlampen und LED-
Leuchten fl immerfrei und re-
duzieren die Kosten nochmals.

Effiziente Lösungen
» Energiesparlampen einsetzen

» Hocheffi ziente elektronische 
Vorschaltgeräte verlängern 
die Lebensdauer der Lam-
pen und sparen rund 20 % 
Energie ein. 

» Automatikschalter mit Be-
wegungsmelder in Korrido-
ren, Toiletten, Treppenhäu-
sern, Tiefgarage, Kühl- und 
Vorratsräumen. 

» LED-Lampen und -Systeme 
verbrauchen wenig Energie 
und haben kaum Wärme-
strahlung. ◆
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Mehr als 200.000 Über-
spannungsschäden werden 
jährlich registriert. Tendenz 
steigend.

Der durchschnittliche 
Schaden beträgt ca. 
1.500 €, von weiteren 

Unannehmlichkeiten und Ärger 
ganz abgesehen. Gefährdet sind 
insbesondere empfi ndliche Ge-
räte wie TV-, HiFi- und Video-
geräte, PCs, ISDN-Telefone, 
Faxgeräte, Überwachungssyste-
me, medizinische Geräte sowie 
Tiefkühltruhen und -schränke.

So wurde unter Beteili-
gung des ZVEH eine Aktion 
zur Förderung des Überspan-
nungsschutzes gestartet. Ziel 
dieser Gemeinschaftsaktion 
von führenden Herstellern der 
Überspannungstechnik, den 
Unternehmen Dehn + Söh-
ne, OBO Bettermann und 
Phoenix Contact sowie VEG 
und ZVEH war die Sensibili-
sierung der Elektroinstallateure 
für wirtschaftliche Möglichkei-
ten in diesem Geschäftsfeld.

Nach zweijähriger Tätigkeit 
hat die Projektgruppe Über-
spannungsschutz eine positive 
Zwischenbilanz gezogen. Die 

von der Projektgruppe erarbei-
teten Materialien zur Unterstüt-
zung der elektrohandwerklichen 
Fachbetriebe zur Kundenan-
sprache, wie die von der Projekt-
gruppe durchgeführten Semina-
re fanden großen Zuspruch bei 
den Innungsbetrieben.

Was war der konkrete Anlass, 
um eine Aktion zum Überspan-
nungsschutz ins Leben zu rufen? 
Im wesentlichen zwei Punkte: 
Einerseits wurde mit der neuen 
Vornorm (DIN VDE V0100-
534) erstmals eine technische 
Sicherheitsvornorm für die 
Auswahl und Errichtung von 
Überspannungsschutzeinrich-
tungen geschaffen. Es lag also 
nahe, dem elektrohandwerkli-
chen Betrieb konkrete Hilfestel-
lung bei der Anwendung und 
Vermarktung von Überspan-
nungsschutzeinrichtungen an 
die Hand zu geben. Ein anderer 
wichtiger Grund die Aktion zu 
starten, lag aber auch darin, dass 
Überspannungsschutz ein wirt-
schaftlich interessantes Markt-
segment für die elektrohand-
werklichen Betriebe sein kann. 
Trotz einer enormen Schadens-
bilanz ist das Thema Überspan-
nungsschutz beim Verbraucher 
noch relativ unbekannt. ◆

Überspannungsschäden 
vermeiden!

FORUM 4/2014
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Für Sicherheit auf
Deutschlands Dächern

Autorisierte Innungs-
fachbetriebe bieten spezi-
elle Prüfung für Photovol-
taikanlagen an: Über eine 
Million Photovoltaikanla-
gen (PV) sind inzwischen in 
Deutschland montiert und 
liefern Strom für den Eigen-
verbrauch und zur Einspei-
sung ins Versorgungsnetz.

Dabei kommt man-
che Photovoltaikan-
lage so langsam in 

die Jahre. Sonne, Wind und 
Wetter hinterlassen ihre Spu-
ren, der Ertrag geht zurück, 
Verschleiß macht sich bemerk-
bar. Eine schadhafte PV-Anla-
ge kann jedoch zur Gefahr für 
Menschen, Tiere und die Um-
gebung werden.

Betreiber der Anlagen set-
zen zu Recht, wie bei allen 
elektrischen Installationen, ein 
hohes Maß an Zuverlässigkeit 
voraus, zumal sie auch für de-
ren Sicherheit haften. Der E-
CHECK PV bietet gleiche 
Sicherheit wie der klassische E-
CHECK. Den E-CHECK PV 
dürfen ausschließlich Innungs-

betriebe der E-Handwerke an-
bieten, die einen entsprechen-
den Lehrgang gemacht haben. 
Beim E-CHECK PV wird die 
Photovoltaik-Anlage optisch, 
aber vor allem auch bezüglich 
aller technischer Installationen 
vom Mitarbeiter des autorisier-
ten Fachbetriebes untersucht 
und im positiven Fall mit dem 
Prüfsiegel E-CHECK PV ge-
kennzeichnet. Diesen Nach-
weis der attestierten Sicherheit 
belohnen beispielsweise einige 
Versicherungen in ihren Versi-
cherungsprämien.

Konkret sind folgende 
Maßnahmen im Rahmen eines 
E-CHECK PV vorgesehen: 
» Sichtprüfung auf Mängel 

und Beschädigungen,
» Bestandsaufnahme anhand 

Installations- oder Über-
sichtsschaltplan,

» Messung des Isolationswi-
derstandes der Anlage und 
des Ableitstroms der Be-
triebsmittel,

» Prüfung und Messung der 
Wirksamkeit der Schutz-
maßnahmen gegen elekt-
rischen Schlag, elektrisch 
gezündeten Brand und 
Überspannung sowie

» die Prüfung der Funktion 
und Ertragsleistung. ◆
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Wie Sie künftig Ihren
Kosten „einheizen“

Bei der Heizungs-, Kühl- und Lüf-
tungstechnik sind Energiesparlösun-
gen besonders wertvoll, weil ihr Anteil 
am betrieblichen Energieverbrauch 
mit am höchsten ist. Einsparpotenzial: 
bis zu 75 %.

Für neu entstehende Betriebsgebäude 
wird jeder vernünftige Unternehmer 
auf regenerative Energiequellen set-

zen, wenn es um die Wärme- und Klima-
technik geht. Aber auch bei bestehenden Ge-
bäuden kann sich eine Umrüstung lohnen.

Effiziente Lösungen
» Blockheizkraftwerke erzeugen gleich-

zeitig Wärme und Strom durch Kraft-
Wärme-Kopplung (KWK) und erzie-
len dadurch einen besonders hohen 
Wirkungsgrad. Sie haben einen Ener-

gienutzungsgrad von bis zu 90 %, wäh-
rend anfallende CO2-Emissionen um 
bis zu 30 % gegenüber der zentralen 
Stromerzeugung reduziert werden. 

» Wärmepumpen machen die natürliche 
Wärmeenergie nutzbar, die in Grund-
wasser, Erdreich oder Umgebungsluft 

vorhanden ist. Ein Großteil der Heiz-
energie kommt gratis aus der Umwelt. 

» Photovoltaikanlagen erzeugen Strom 
aus Sonnenenergie. Förderungen und 
Garantiepreisstellungen können wirt-
schaftliche Vorteile für Unternehmer 
und Investoren ergeben. ◆
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Außerordentliche Kündigung bei
beharrlicher Arbeitsverweigerung

„Irrtum schützt vor Strafe nicht“ - 
Dieser Grundsatz gilt auch im Arbeits-
recht: Nach Auffassung des BAG (Urt. 
v. 29.8.2013 – 2 AZR 273/12) ist eine au-
ßerordentliche Kündigung nicht aus-
geschlossen, auch wenn der Arbeit-
nehmer davon ausging, er handele bei 
einer Verletzung arbeitsvertraglicher 
Pflichten rechtmäßig.

Im konkreten Fall, der der Entschei-
dung zu Grunde lag, war zwischen 
Arbeitgeber und Arbeitnehmerin 

streitig, ob die Arbeitnehmerin verpfl ich-
tet war, die betriebsübliche Arbeitszeit von 
38 Stunden einzuhalten. Über diese Frage 
war zwar ein gerichtliches Verfahren an-
hängig, eine rechtskräftige Entscheidung 
lag aber zunächst nicht vor. Da in ihrem 
Arbeitsvertrag keine feste wöchentliche 
Arbeitszeit vorgesehen sei, lehnte die Ar-
beitnehmerin die Einhaltung der 38 Wo-
chenarbeitsstunden ab und unterschritt 
diese Arbeitszeit wiederholt. Hierauf kün-
digte der Arbeitgeber fristlos.

Das BAG hielt die außerordentliche 
Kündigung für wirksam. Das Verhalten 
der Arbeitnehmerin stelle einen wichti-
gen Grund zur fristlosen Kündigung dar. 
Sie könne sich insbesondere nicht darauf 
berufen, sie sei davon ausgegangen, die 

Anweisung des Arbeitgebers im Hinblick 
auf die Einhaltung der betriebsüblichen 
Wochenarbeitszeit sei rechtswidrig. Ein 
Rechtsirrtum ist danach nur dann be-
achtlich, wenn der Betroffene sich seine 
Rechtsauffassung nach sorgfältiger Prü-
fung und sachgemäßer Beratung gebil-
det hat und er nicht mit einem Unterlie-
gen im Rechtsstreit rechnen musste. Das 
BAG war im entschiedenen Fall allerdings 
der Auffassung, die Klägerin hätte wissen 
müssen, dass auch für sie im Zweifel die 
betriebsübliche Arbeitszeit und damit die 
38-Stunden-Woche gilt.

Dem Urteil sind die folgenden Leitsät-
ze zu entnehmen:
1.  Maßgebend für die Frage, ob das Ver-

halten des Arbeitnehmers eine beharrli-
che Arbeitsverweigerung und damit eine 
erhebliche Vertragspfl ichtverletzung 
darstellt, ist die objektive Rechtslage.

2.  Der Arbeitnehmer kann sich einem 
vertragsgemäßen Verlangen des Arbeit-
gebers nicht dadurch – vorläufi g – ent-
ziehen, dass er ein gerichtliches Verfah-
ren zur Klärung der umstrittenen Frage 
einleitet. Andernfalls würde das Wei-
sungsrecht des Arbeitgebers in nicht 
gerechtfertigter Weise eingeschränkt.

3.  Verweigert der Arbeitnehmer die ge-
schuldete Arbeitsleistung in der An-

nahme, er handle rechtmäßig, hat 
grundsätzlich er selbst das Risiko zu 
tragen, dass sich seine Rechtsauffassung 
als fehlerhaft erweist.

4.  Unverschuldet ist ein Rechtsirrtum 
nur, wenn der Arbeitnehmer mit ei-
nem Unterliegen im Rechtsstreit nicht 
zu rechnen braucht. Es reicht nicht aus, 
dass sich die betreffende Partei ihre ei-
gene Rechtsauffassung nach sorgfälti-
ger Prüfung und sachgemäßer Bera-
tung gebildet hat.

Das Urteil hat folgende praktische 
Auswirkungen: Besonders erfreulich 
sind die Ausführungen des Bundesarbeits-
gerichts zur Beharrlichkeit der Arbeitsver-
weigerung. Eine solche beharrliche Ar-
beitsverweigerung liegt nämlich nur dann 
vor, wenn der Arbeitnehmer die angewie-
sene Arbeit bewusst und nachhaltig nicht 
leisten will. Auch wenn der Arbeitnehmer 
glaubt, er sei nicht zur Leistung der an-
gewiesenen Arbeit verpfl ichtet, kann eine 
beharrliche Arbeitsverweigerung gegeben 
sein. Der Arbeitnehmer trägt damit bei 
Verweigerung der geschuldeten Arbeits-
leistung selbst das Risiko der möglichen 
Unrechtmäßigkeit seines Handelns. Dies 
war auch im vorliegenden Rechtsstreit der 
Fall, da die Arbeitnehmerin mit einem 
Unterliegen habe rechnen müssen. ◆

Gewerbemietverträge
Handwerker sollten sich vor der An-

mietung eines Gewerberaumes einige 
Gedanken machen. Anders als beim 
Wohnmietrecht, ist beim Gewerbe-
mietvertrag mit dem Vermieter vieles 
frei verhandelbar.

Ein restriktives Mietrecht wie im 
privaten Mietrecht gibt es im Ge-
werbemietrecht nicht. Vieles ist 

frei verhandelbar. Daher muss man sich 
schon im Vorfeld Gedanken machen, was 
man will und braucht.

Wichtig ist auch im Vorfeld abzuklären, 
ob für die gemietete Fläche eine behördli-
che Erlaubnis für das jeweilige Handwerk 
erlangt werden kann. Dies sollte zwingend 
im Vorfeld abgeklärt werden. Wichtig ist 
auch, den Gewerberaummietvertrag mit al-

len Vereinbarungen schriftlich abzuschlie-
ßen. Wenn Abreden nicht schriftlich festge-
halten werden, dann gelten die gesetzlichen 
Regelungen.Dann kann z. B. der Vermieter 
bis zum 3. Werktag eines Kalenderviertal-
jahres zum Ende des folgenden Quartals 
kündigen. Einen speziellen Grund braucht 
er dafür dann nicht und der Handwerksbe-
trieb müsste dann in unter sechs Monaten 
eine neue Betriebsstätte fi nden.
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Die wichtigsten Punkte, die in je-
dem Fall geregelt werden sollten, sind 
die Mietzeit, da ohne schriftliche Verein-
barung der Mietvertrag auf unbestimmte 
Zeit läuft und quartalsweise kündbar ist. 
Daher sind Zeitmietverträge wesentlich 
geeigneter, dort kann z. B. eine Mietdau-
er von fünf Jahren mit Verlängerungsopti-
on von jeweils z. B. drei Jahren, vereinbart 
werden.

Auch die Betriebskosten müssen zwin-
gend geregelt sein, da der Vermieter beim 
Gewerberaummietvertrag für die Be-
triebskosten mehr ansetzen kann als beim 
Wohnraumietvertrag.

Natürlich muss auch die Mieterhö-
hung geregelt sein. Dort gibt es die ver-
schiedensten Möglichkeiten wie ein pau-
schales Mieterhöhungsrecht, wie einen 
umsatzbezogenen Mietzins oder eine In-
dex- oder Staffelmiete.

Wichtig ist auch, im Mietvertrag den 
sogenannten Konkurrenzausschluss zu re-
geln, da es mehr als ärgerlich wäre, wenn 
in direkter Nachbarschaft ein Handwerker 
des gleichen Gewerks sich niederlässt.

Sehr relevant ist es auch, die möglichen 
Investitionen, die der Mieter im Mietobjekt 
für seinen Betrieb tätigt, für seinen Betrieb 

mit dem Vermieter zu regeln. Dabei ist zu 
klären, ob sich der Vermieter ggf. an den 
Investitionen beteiligt, aber auch ob der 
Mieter beim Auszug bestimmte Einbauten 
wieder zurückbauen muss oder ob eben der 
Vermieter diese durch Abschläge auszahlt.

Achtung: Fest mit der Immobilie verbun-
dene Dinge gehen formal in das Eigentum 
des Vermieters über.

Wenn Sie Fragen zu Gewerberaum-
mietverträgen haben oder Hilfe bei einem 
solchen brauchen, steht Ihnen die Rechts-
abteilung der Kreishandwerkerschaft 
Bergisches Land gerne zur Verfügung. ◆

Untergeschobene Vertragsänderungen 
sind unbeachtlich

Der BGH hatte am 14.5.2014 fol-
genden Sachverhalt zu entscheiden: 
Der Hauptauftragnehmer beauftrag-
te einen Nachunternehmer mit der 
Ausführung von Bauleistungen. Dem 
Vertragsschluss ging das Angebot des 
Nachunternehmers vom 30.6.2010 
über die auszuführen Arbeiten voraus.

Am 10.6.2010 übersandte ihm der 
Hauptauftragnehmer einen Auf-
trag zur Unterzeichnung. Darin 

war u. a. festgelegt: „Zahlungen werden 
in folgender Leistung geleistet: Abschlä-
ge in Höhe von 90 % auf die erbrach-
ten Leistungen, 5 % nach Fertigstellung, 
Schlussrechnung und Abnahme. 5 % Si-
cherheitseinbehalt auf die Dauer der Ge-
währleistung…“. Der Nachunternehmer 
änderte den Vertragsinhalt. Er löschte die 
Bestimmungen zur Zahlungsweise und 
zum Sicherheitseinbehalt und fügte an de-
ren Stelle mit identischem Schrifttyp statt-
dessen folgenden Text ein: „Der Auftragge-
ber verpfl ichtet sich, die gesamte Summe an 
den Auftragnehmer auszuzahlen. Verrech-
nungen mit alten Bauvorhaben dürfen nicht 
vorgenommen werden.“

Den so geänderten und von ihm unter-
zeichneten Vertrag übersandte der Nach-
unternehmer dem Hauptauftragnehmer 
mit folgenden Wortlaut: „Anbei erhalten 
die beiden Exemplare des Bauvertrages 
unterschrieben zu Ihrer weiteren Verwen-
dung zurück. Wir möchten Sie bitten, ein 
Exemplar unterschrieben an uns zurück-
zusenden“.

Der Hauptauftragnehmer wurde von 
einem Auftraggeber für Mängel des Nach-
unternehmers in einem früheren Bauvor-
haben mit ihm in Anspruch genommen. 
Daraufhin erklärte der Hauptauftragneh-
mer gegenüber dem Nachunternehmer 
die Aufrechnung. Daraufhin klagte der 
Nachunternehmer die Werklohnforde-
rung aus dem aktuellen Bauvertrag ein.

Der BGH hat hierzu entschieden, dass 
die Aufrechnung wirksam sei, entgegen 
der Ansicht der vorherigen Instanzen. Der 
BGH führt aus, dass der Nachunterneh-
mer mit der Vertragsänderung kein wirk-
sames neues Vertragsangebot unterbreitet 
hätte, dass der Arbeitnehmer sodann durch 
Unterzeichnung angenommen habe. Viel-

mehr seien auch im Rahmen von § 150 
Abs. 2 BGB die Grundsätze von Treu und 
Glauben anzuwenden. Diese erfordern, 
dass der Empfänger eines Vertragsangebo-
tes, wenn er von dem Vertragswillen des 
Anbietenden abweichen will, dieses in der 
Annahmeerklärung klar und unzweideutig 
zum Ausdruck bringen muss.

Erklärt der Vertragspartner seinen vom 
Angebot abweichenden Vertragswillen 
nicht hinreichend deutlich, kommt der 
Vertrag zu den Bedingungen des Angebots 
zustande.

So liege es auch im vorliegenden Fall. 
Der Nachunternehmer habe durch die 
textliche Gestaltung wie durch sein Be-
gleitschreiben den Eindruck erweckt, das 
Vertragsangebot des Hauptauftragneh-
mers unverändert angenommen zu haben. 
Bei diesem Sachverhalt komme es nicht 
darauf an, dass die Änderungen des Ver-
tragstextes ohne weiteres hätten erkannt 
werden können. ◆

Quelle: BGH, Urteil vom
14.5.2014, VII ZR 334/12
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Umfang der Bauhandwerkersicherung 
nach Kündigung des Bauvertrages

Der BGH hat sich erstmals mit der 
seit 2009 geltenden Fassung des § 648a
Abs. 1 BGB und der Frage befasst, in 
welchem Umfang der Unternehmer 
nach einer Kündigung des Bauvertra-
ges durch den Besteller für seine Ver-
gütung eine Bauhandwerkersiche-
rung beanspruchen kann.

Die Beklagte hatte die Klägerin 
mit der Ausführung von Bau-
leistungen beauftragt. Nachdem 

sie festgestellt hatte, dass Sicherheitsvor-
schriften seitens der Klägerin nicht einge-
halten wurden, kündigte sie das Vertrags-
verhältnis mit sofortiger Wirkung. Die 
Klägerin vertritt die Auffassung, dass die 
Kündigung der Beklagten unwirksam sei, 
da ein wichtiger Grund, der sie zur außer-
ordentlichen Kündigung berechtige, nicht 
vorgelegen habe. Sie wertet die Kündi-
gung als freie Kündigung und rechnet ne-
ben den von ihr erbrachten Leistungen 
auch entgangenen Gewinn für die nicht 
erbrachten Leistungen ab. Sie begehrte au-
ßerdem für beide Bereiche eine Bauhand-
werkersicherung. 

Das Kammergericht hat der Klägerin 
den Anspruch auf Erhalt einer Bauhand-
werkersicherung sowohl für die erbrachten 
Leistungen als auch für den entgangenen 
Gewinn zugesprochen. Der BGH wertet 
den konkreten Fall anders: So spricht er 
der Klägerin zwar eine Sicherung für die 
Vergütung der erbrachten Leistungen zu, 
verneint jedoch einen Sicherungsanspruch 
hinsichtlich des entgangenen Gewinns.

Dazu führt der BGH aus, dass der 
Unternehmer auch nach einer Kündi-
gung des Bauvertrags gemäß § 648a Abs. 
1 BGB noch eine Sicherheit für die noch 
nicht bezahlte Vergütung erhalten könne. 
Er könne jedoch keine Sicherheit in Höhe 
der ursprünglich vereinbarten Vergütung 
fordern, sondern müsse die ihm nach 

Kündigung regelmäßig geringere Vergü-
tung schlüssig berechnen. Einwendungen 
des Bestellers gegen die schlüssige Berech-
nung seien zur effektiven Sicherung des 
Unternehmers während des Rechtsstreits 
nicht zugelassen. So habe der Besteller es 
hinzunehmen, dass möglicherweise eine 
Übersicherung des Unternehmers gege-
ben sei.

Die Klägerin hat es jedoch nach Auffas-
sung des Senats versäumt, die Vergütung 
für die nicht erbrachten Leistungen schlüs-
sig abzurechnen. Dementsprechend wurde 
ihr von dem Senat insoweit keine Siche-
rung zugesprochen. Der BGH hält jedoch 
in seiner Entscheidung fest, dass auch die 
Vergütung für nicht erbrachte Leistungen 
durchaus zu sichern ist, wenn diese schlüs-
sig dargelegt und abgerechnet wird.

Die Entscheidung des BGH hat insbe-
sondere für die Fälle Bedeutung, in denen 
die Parteien über die Wirksamkeit einer 

außerordentlichen Kündigung streiten. 
Sind die der Kündigung zu Grunde lie-
genden Tatsachen streitig und würde die 
Aufklärung den Rechtsstreit verzögern, 
so sei von einer freien Kündigung aus-
zugehen. Der Unternehmer kann nach 
Auffassung des BGH dann regelmäßig 
eine höhere Sicherheit verlangen, weil 
diese sowohl die Vergütung der erbrach-
ten Leistungen und der nicht erbrachten 
Leistungen umfassen könne. Die vorlie-
gende Entscheidung des BGH bringt eine 
umfassende Absicherung des Unterneh-
mers in den Fällen mit sich, in denen die 
Wirksamkeit der erteilten außerordentli-
chen Kündigung zwischen den Parteien in 
Streit steht. Die Sicherung auch der Ver-
gütung nicht erbrachter Leistungen stellt 
eine konsequente Anwendung der gesetz-
lichen Sicherungsregelungen, die den Un-
ternehmer weitreichend schützen, dar. ◆

BGH-Urteil v. 6.3.2014,
Az. VII ZR 349/12
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Wann ist die „Rüstzeit“ Arbeitszeit?
An vielen Arbeitsplätzen müssen 

Arbeitnehmer eine Dienstkleidung 
tragen. Ob das Umkleiden für die Ar-
beit, die sog. „Rüstzeit“ als Arbeitszeit 
gilt, ist entscheidend, vor welchem 
Hintergrund das Umziehen erfolgt.

Das Bundesarbeitsgericht hat ent-
schieden, dass das Umkleiden 
für die Arbeit dann als Arbeits-

zeit gilt, wenn es ausschließlich im Inte-
resse des Arbeitgebers liegt. Das ist der 
Fall, wenn er das Tragen einer bestimmten 
Kleidung anordnet und das Umkleiden 
direkt im Betrieb erfolgen muss. Andern-
falls stellt das Umkleiden keine Arbeitszeit 
dar. Im Regelfall verlangt der Arbeitgeber 

aus hygienischen oder sicherheitstechni-
schen Gründen sowie zur Sicherstellung 
eines einheitlichen Auftretens, dass eine 
Dienstkleidung getragen wird. Das An-
kleiden gilt nicht als Arbeitszeit, wenn 
die Kleidung bereits zu Hause angelegt 
und auf dem Weg zum Arbeitsplatz ge-
tragen werden kann. Handelt es sich bei 
der „Rüstzeit“ um Arbeitszeit, muss sie 
auch entsprechend vergütet werden. Der 
Arbeitgeber muss nämlich nicht nur die 
eigentliche Arbeit vergüten, sondern jede 
Tätigkeit oder Maßnahme, die mit der 
Arbeit unmittelbar zusammen hängt. Um 
als Arbeitnehmer jedoch nicht in den Ver-
dacht zu geraten, die Arbeitszeit durch 
langsames Umkleiden „strecken“ zu wol-

len, sollte eine Regelung getroffen werden, 
wodurch eine feste Zeit für die „Rüstzeit“ 
vereinbart wird. Diese Zeit ist dann vom 
Arbeitgeber zu bezahlen.

Besondere Regelungen zu den „Rüst-
zeiten“ fi nden sich auch in einigen Tarif-
verträgen wieder. Dabei werden teilweise, 
unter bestimmten Voraussetzungen, be-
stimmte Pauschalzeiten festgelegt.

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte 
an die Rechtsabteilung der Kreishandwer-
kerschaft. ◆

BAG, Beschluss vom
12.11.2013 – 1ABR 59/12

Vom Arbeitgeber bezahlte Bußgelder 
sind nun steuerlich Arbeitslohn

Was Arbeitslohn (Einkünfte aus 
nichtselbstständiger Arbeit) ist, regelt 
§ 19 EStG. Der Bundesfinanzhof (BFH) 
hatte im Jahr 2004 entschieden, dass 
die Bezahlung einer gegen den Ar-
beitnehmer verhängten Geldbuße 
oder Geldstrafe durch den Arbeitge-
ber dann jedenfalls kein Arbeitslohn 
ist, wenn die Übernahme im „über-
wiegend eigenbetrieblichen Interesse“ 
des Arbeitgebers geschehen ist. Diese 
ständige Rechtsprechung hat der BFH 
nun aufgegeben.

In einem Urteil vom 14.11.2013 (Az. 
VI R 36/12) hat der BFH nun ent-
schieden, dass es sich um Arbeitslohn, 

also um Einkünfte aus „nichtselbststän-
diger Arbeit“ im Sinne des § 19 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 1 EStG handelt, wenn der eine 
Spedition betreibende Arbeitgeber die 
Bußgelder, die gegen bei ihm angestell-
ten Fahrern wegen Verstößen gegen die 
Lenk- und Ruhezeiten verhängt worden 
sind, übernimmt. In der früheren Recht-
sprechung hatte der Bundesfi nanzhof dies 

noch anders gesehen und die Übernahme 
von Verwarnungsgeldern wegen Verlet-
zung des Halteverbotes als im ganz über-
wiegend eigenbetrieblichen Interesse ei-
nes Paketzustelldienstes liegend angesehen 
und damit Arbeitslohn verneint. 

In diesem Falle sei der Vorteil der 
Übernahme des Verwarnungsgeldes bei 
objektiver Würdigung nicht als Entloh-
nung, sondern lediglich als notwendige 
Begleiterscheinung „betriebsfunktionaler 
Zielsetzung“ anzusehen gewesen. Das sei 
immer dann der Fall, wenn es sich um ein 
überwiegend eigenbetriebliches Interesse 
des Arbeitgebers gehandelt habe.

Der BFH argumentiert nun anders. 
Ein rechtswidriges Verhalten seiner Mitar-
beiter – ungeachtet der Frage, ob der Ar-
beitgeber zu diesem rechtswidrigen Ver-
halten angewiesen hat und dies auch hätte 
tun dürfen – sei rechtlich keine beachtli-
che betriebsfunktionale Zielsetzung, weil 
rechtswidriges Tun nicht geschützt wer-
den dürfe. 

Im konkreten Fall konnte der Spediti-
onsbetrieb die Fahrer nicht generell anwei-
sen, Lenk- und Ruhezeiten zu überschrei-
ten. Dies war rechtswidrig und daher 
keine rechtlich beachtenswerte Weisung. 

Bereits früher (BFH, Urteil vom 
22.7.2008 – VI R 47/06) hatte der BFH 
kein überwiegendes eigenbetriebliches 
Interesse einer GmbH gesehen, wenn sie 
die gegen den GmbH-Gesellschafter-Ge-
schäftsführer verhängte Geldbuße über-
nimmt, weil dieser als Verantwortlicher 
der GmbH unter Verstoß gegen lebens-
mittelrechtliche Bestimmungen Produk-
te in den Verkehr gebracht hat. Der BFH 
hatte dies noch aus dem Verhältnis der 
Höhe der Geldstrafe zum Verdienst des 
Arbeitnehmers abgeleitet.

Geldbußen für rechtswidriges Handeln 
kann der Arbeitgeber nun nicht mehr steu-
erfrei übernehmen. Sie sind als „Einkünfte 
aus nichtselbstständiger Tätigkeit“ und da-
mit als Arbeitslohn im Sinne des § 19 Abs. 
1 Satz 1 Nr. 1 EStG zu versteuern. ◆
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Nachbarschaftshilfe
Freunden und Nachbarn kostenlos 

zu helfen, gehört bei vielen Handwer-
kern zur Tradition. Rechtlich ist das ris-
kant. 

Grund dafür ist ein aktuelles Ur-
teil des Oberlandesgerichts Ko-
blenz, welches unter Hand-

werkern für Ärger sorgt. Die Richter des 
Oberlandesgerichtes verurteilten einen 
Elektriker zur Zahlung von Schmerzens-
geld in Höhe von mindestens 600.000 € 
und einer lebenslangen Rente an einen 
Fassadenarbeiter. Der Elektriker hatte auf 
Bitten seiner Nachbarin und Vermieterin 
deren Außenbeleuchtung am Haus mon-
tiert und dazu auch gleich das Kabel ver-
legt. Nach Durchführung der Arbeit hatte 
der Handwerker zwar die Lampe gemes-
sen, dass diese Strom führte, hatte er aller-
dings übersehen. Dann nahm das Schick-
sal seinen Lauf: Ein Fassadenarbeiter kam 

mit der Außenleuchte in Berührung, als 
er gerade auf einem Gerüst stand. Infol-
ge des Stromschlages erlitt der Mann auf-
grund Sauerstoffmangels einen irrepara-
blen Hirnschaden. Er ist seither zu 100 
Prozent behindert und umfassend pfl e-
gebedürftig. Mit seiner Klage nahm das 
Unfallopfer sowohl die Hausbesitzerin 
als auch den Handwerker in Regress. Der 
Klage gegen den Handwerker gaben die 
Koblenzer Richter statt.

Sie führten aus, dass dieser haftet, ob-
wohl er sich unentgeltlich zur Verfügung 
gestellt hatte. Diese Haftung erfolgt aus 
mehreren rechtlichen Gründen. Erstens 
habe ihn die Nachbarin gerade wegen sei-
ner Berufserfahrung gerufen. Zweitens 
gehe von der stromführenden Außenlam-
pe eine erhebliche Gefahr aus. Und drit-
tens darf nach dem Richterspruch nicht 
außer Betracht bleiben, dass der Hand-

werker für die Folgen eines Fehlers haft-
pfl ichtversichert war. 

Daher habe die Nachbarin, die ihn um 
Hilfe gebeten habe, auf einen „Rechts-
bindungswillen des leistenden Nachbarn 
schließen dürfen“, der zur Haftung führe. 

Der Handwerker haftet daher nicht 
nur im Verhältnis zur Nachbarin sondern 
auch für in den Schutzbereich der Nach-
barschaftshilfe einzubeziehende Dritte, 
wie den hier klagenden Fassadenarbeiter. 

Fazit: Wenn Handwerker unentgeltlich 
Nachbarn helfen, sollten Sie zur Sicherheit 
mit ihrer Versicherung abgeklärt haben, ob 
diese auch für den Fall einer unentgeltli-
chen Nachbarschaftshilfe einsteht. ◆

Quelle: OLG Koblenz, Urteil
vom 2.4.2014, 5U311/12
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Zum Unfallversicherungsschutz
während einer Weihnachtsfeier

Die Klägerin war als Fachassisten-
tin in einem Jobcenter beschäftigt, das 
sich in drei Bereiche und diese Bereiche 
wiederum in verschiedene Teams un-
tergliedert. Sie arbeitete in einem der 
beiden Teams der Eingangszone.

Die Beschäftigten des Teams der 
Klägerin veranstalteten am 
16.12.2008 außerhalb der Ar-

beitszeit von 15.00 bis 19.00 Uhr nur für 
ihr Team in einem Bowlingcenter eine 
Weihnachtsfeier, die sie selbst organisier-
ten und deren Kosten sie selbst trugen. 
Während der Feier übersah die Klägerin 
auf dem Weg von der Bowlingbahn zum 
Tisch eine Stufe, stolperte und verletzte 
sich. Der beklagte Unfallversicherungs-
träger lehnte die Feststellung des Sturzes 

als Arbeitsunfall ab, weil die Klägerin ihn 
nicht während einer in den Schutz der ge-
setzlichen Unfallversicherung einbezoge-
nen betrieblichen Weihnachtsfeier erlitten 
habe.

Das Bundessozialgericht führte hierzu 
wie folgt aus:

Die Klägerin hat keinen Arbeitsunfall 
erlitten, weil sie während der Teilnahme 
an der Weihnachtsfeier nicht in der gesetz-
lichen Unfallversicherung versichert war. 
Die Versicherung während der Teilnah-
me an einer betrieblichen Gemeinschafts-
veranstaltung setzt jedenfalls voraus, dass 
diese durch die Betriebsleitung oder im 
Einvernehmen mit der Betriebsleitung als 
deren eigene Veranstaltung durchgeführt 

wird. Veranstalten Beschäftigte aus eige-
nem Antrieb eine Feier, steht diese nicht 
unter dem Schutz der Unfallversicherung. 
Das gilt auch dann, wenn die Unterneh-
mensleitung Kenntnis von der Veranstal-
tung hat. Die Weihnachtsfeier der Be-
schäftigten des Teams der Klägerin wurde 
nicht durch die Unternehmensleitung 
oder einer von dieser beauftragten Person, 
sondern allein von der Teamleiterin und 
den anderen Beschäftigten des Teams ver-
anstaltet. Der Bereichsleiter äußerte sich 
zwar positiv zur Durchführung dieser Fei-
er, billigte sie dadurch aber noch nicht als 
betriebliche Gemeinschaftsveranstaltung 
der Unternehmensleitung.  ◆

Bundessozialgericht, Urteil vom 
26.06.2014 – B 2 U 7/13 R

Kündigung eines Berufskraftfahrers 
wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss

Nach einem Urteil des Arbeitsge-
richts Berlin kann das Arbeitsverhält-
nis eines Berufskraftfahrers aus ver-
haltensbedingten Gründen gekündigt 
werden, wenn er sein Kraftfahrzeug 
unter Alkoholeinfluss führt. Dem ste-
he eine Alkoholerkrankung des Berufs-
kraftfahrers nicht entgegen.

Dem lag folgender Sachverhalt zu-
grunde: Der als Berufskraftfah-
rer beschäftigte Arbeitnehmer 

verursachte mit seinem Lkw unter Alko-
holeinfl uss (0,64 Promille) einen Unfall, 
bei dem der Unfallgegner verletzt wurde 
und ein größerer Sachschaden entstand. 
Im Betrieb bestand ein absolutes Alkohol-
verbot.

Der Arbeitgeber kündigte das Arbeits-
verhältnis fristlos, hilfsweise fristgemäß. 
Der Arbeitnehmer hat die Kündigung 
u.a. für unwirksam gehalten, weil er alko-
holkrank sei; er habe seine vertraglichen 
Verletzungen daher nicht schuldhaft ver-
letzt.

Das Gericht entschied, dass die or-
dentliche Kündigung rechtswirksam sei. 
Der Arbeitnehmer habe mit seinem Ver-
halten seine arbeitsvertraglichen Pfl ichten 
schwerwiegend und in vorwerfbarer Weise 
verletzt. Der Arbeitgeber dürfe von einem 
Berufskraftfahrer erwarten, dass dieser 
nüchtern zum Fahrtantritt erscheine und 
auch während der Fahrt keine alkoholi-
schen Getränke zu sich nehme.

Ihm sei ferner vorzuwerfen, eine Fahrt 
mit dem Kraftfahrzeug unter Alkoholein-
fl uss angetreten und hierdurch andere ge-
fährdet zu haben. Das Fehlverhalten des 
Arbeitnehmers wiege auch derart schwer, 
dass ihm nicht mit einer Abmahnung hätte 
begegnet werden müssen. Der Arbeitgeber 
müsse dafür Sorge tragen, dass das Alkohol-
verbot von allen Fahrern beachtet werde; 
dies sei mit einer bloßen Abmahnung nicht 
zu erreichen. Auch habe der Kläger letztlich 
keine Einsicht in sein Fehlverhalten gezeigt.

Hinweis: Berufsbedingtes Fahren unter 
Alkoholeinfl uss rechtfertigt eine Kündi-
gung. ◆

Arbeitsgericht Berlin, Urteil 
vom 3.4.2014 - 24 Ca 8017/13
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Mitarbeiter lästern über den Chef – 
nicht immer ein Kündigungsgrund

Wer mit Arbeitskollegen über den 
Chef lästert, kann nicht wegen Be-
leidigung gekündigt werden, wenn 
der Chef davon erfährt. Denn ein Ar-
beitnehmer ist nicht dazu verpflich-
tet, ausschließlich positiv über seinen 
Arbeitgeber zu denken.

Das hat das Arbeitsgericht Essen 
in folgendem Fall entschieden: 
Eine Mitarbeiterin war über 17 

Jahre im Marketing eines mittelständi-
schen Unternehmens beschäftigt. Nach ei-
ner Firmenübernahme wechselte auch der 
Geschäftsführer. Der Mitarbeiterin, die als 
Vertraute des vorherigen Geschäftsführers 
galt, wurde das Angebot unterbreitet, un-
ter unveränderten Arbeitsbedingungen in 
einer anderen Gesellschaft der Unterneh-
mensgruppe zu arbeiten. Der neue Chef 
stellte sie gleichzeitig frei und erteilte ihr 
Hausverbot.

Rund einen Monat später kündigte der 
Chef schließlich der Arbeitnehmerin frist-
los. In Telefongesprächen mit mehreren 
Kollegen soll sie den neuen Geschäftsfüh-
rer als „Heini“, „Pisser“ und „hinterfotzig“ 
betitelt haben. Die Ehrverletzung recht-

fertigt nach Ansicht des Chefs die fristlose 
Kündigung. Die Mitarbeiterin hingegen 
bestritt die Äußerungen und wehrte sich 
mit einer Kündigungsschutzklage.

Das Gericht entschied, dass grundsätz-
lich eine Ehrverletzung ein Grund für eine 
fristlose Kündigung sei, eine Ehrverlet-
zung liege jedoch in diesem Fall nicht vor. 
Selbst wenn man davon ausginge, die Vor-
würfe seien wahr, würden sie keine fristlo-
se Kündigung rechtfertigen. Die Ehrverlet-
zung einer Beleidigung setze voraus, dass 
der Beleidigte von den Lästereien erfahren 
muss. Davon ging die Gekündigte aber in 
vertraulichen Telefonaten mit langjährigen 
und teilweise sogar befreundeten Kollegen 
nicht aus. Die Arbeitnehmerin konnte mit 
deren Verschwiegenheit rechnen.

Eine grobe Belei-
digung kann im Ein-
zelfall eine fristlose 
Kündigung rechtfer-
tigen, wenn die Äu-
ßerungen etwa das 
Betriebsklima massiv 
beeinträchtigen oder 
bewusst die Autori-

tät eines Vorgesetzten untergraben wird. 
In diesem Fall aber waren die Beleidigun-
gen nicht nach außen gerichtet. Daher sei 
auch eine auf eine Beleidigung gestützte 
Kündigung unwirksam.

Hinweis: Eine Beleidigung des Chefs 
kann eine Kündigung nur rechtfertigen, 
wenn der Chef davon zwingend erfahren 
muss.

Dies gilt auch für Beleidigungen des 
Chefs in sozialen Netzwerken. Wer dort 
öffentlich seinen Chef beleidigt, muss mit 
einer Abmahnung oder Kündigung rech-
nen. Facebook, Twitter und Co. gelten 
nicht als privates Umfeld. ◆

Arbeitsgericht Essen, Urteil vom 
27.9.2013 - Az. 2 Ca 3550/12 
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Rücktrittsausschluss bei einem
unerheblichen Sachmangel

Der Kläger begehrt von dem be-
klagten Autohaus die Rückabwick-
lung eines Kaufvertrags über einen 
zum Preis von 29.953,00 Euro erwor-
benen Neuwagen. Nach der Übergabe 
des Fahrzeugs machte er verschiedene 
Mängel geltend, unter anderem Fehl-
funktionen des akustischen Signals 
und das völlige Fehlen des optischen 
Signals der Einparkhilfe.

Wegen der Mängel suchte er 
wiederholt das Autohaus der 
Beklagten und eine andere 

Vertragswerkstatt auf und setzte schließ-
lich – erfolglos – in Bezug auf einige 
Mängel, darunter die Mängel an der Ein-
parkhilfe, eine letzte Frist zur Mängelbe-
seitigung. Die Beklagte teilte dem Kläger 
hierauf schriftlich mit, die Einparkhilfe 
funktioniere nach einem vorangegange-
nen Nachbesserungsversuch einwandfrei 
und entspreche dem Stand der Technik. 
Der Kläger erklärte daraufhin den Rück-
tritt vom Kaufvertrag. Mit seiner Klage 
begehrt er die Rückzahlung des Kaufprei-
ses abzüglich einer Nutzungsentschädi-
gung, insgesamt 27.257,23 Euro.

Das Landgericht hat die Klage nach 
Einholung eines Sachverständigengutach-
tens abgewiesen. Die hiergegen gerichtete 
Berufung des Klägers hatte keinen Erfolg. 
Das Berufungsgericht hat unter Zugrun-
delegung des Sachverständigengutach-

tens festgestellt, das Fahrzeug sei insoweit 
mangelhaft, als die Sensoren der Einpark-
hilfe in falscher Höhe und mit falschem 
Abstand zueinander eingebaut seien, was 
dazu führe, dass die Einparkhilfe immer 
wieder Warnsignale ohne erkennbares 
Hindernis abgebe. Der Mangelbeseiti-
gungsaufwand betrage nach dem Gutach-
ten des Sachverständigen 1.958,85 Euro. 
Der Rücktritt sei jedoch gem. §§ 440, 323 
V 2 BGB ausgeschlossen, da die Mangel-
beseitigungskosten zehn Prozent des Kauf-
preises nicht überstiegen und die in der 
Mangelhaftigkeit der Kaufsache liegende 
Pfl ichtverletzung deshalb unerheblich, der 
Mangel also geringfügig sei. Die vom Be-
rufungsgericht zugelassene Revision hatte 
Erfolg und führte zur Zurückverweisung 
des Rechtsstreits an das Berufungsgericht.

Der Bundesgerichtshof hat entschie-
den, dass bei einem behebbaren Sachman-
gel die Erheblichkeitsschwelle des § 323 V 
2 BGB im Rahmen der auf der Grundlage 
der Einzelfallumstände vorzunehmenden 
Interessenabwägung in der Regel bereits 
dann erreicht ist, wenn der Mängelbeseiti-
gungsaufwand einen Betrag von fünf Pro-
zent des Kaufpreises überschreitet. Von ei-
nem geringfügigen Mangel, der zwar den 
Rücktritt, nicht aber die übrigen Gewähr-
leistungsrechte ausschließt, kann hinge-
gen in der Regel noch gesprochen werden, 
wenn der Mängelbeseitigungsaufwand die 
vorgenannte fl exible Schwelle von fünf 

Prozent des Kaufpreises nicht übersteigt. 
Eine generelle Erhöhung der Erheblich-
keitsschwelle über diesen Prozentsatz hin-
aus ist mit dem durch den Gesetzeswort-
laut und durch die Gesetzesmaterialien 
klar zum Ausdruck gebrachten Willen des 
Gesetzgebers, dem Sinn und Zweck des 
§ 323 V 2 BGB sowie der Systematik der 
Rechte des Käufers bei Sachmängeln nicht 
zu vereinbaren. Die Erheblichkeitsschwel-
le von (nur) fünf Prozent des Kaufpreises 
steht im Einklang mit den Vorgaben der 
EU-Verbrauchsgüterkaufrichtlinie.

Da im vorliegenden Fall bereits für die 
Beseitigung der vom Berufungsgericht 
festgestellten Fehlfunktion der Einparkhil-
fe ein die oben genannte Erheblichkeits-
schwelle übersteigender Aufwand in Höhe 
von 6,5 Prozent des Kaufpreises erforder-
lich ist und das Berufungsgericht keine 
besonderen Umstände festgestellt hat, die 
es rechtfertigten, den Mangel gleichwohl 
ausnahmsweise als unerheblich anzusehen, 
ist der vom Kläger erklärte Rücktritt vom 
Kaufvertrag nicht nach § 323 V 2 BGB 
ausgeschlossen. Das Berufungsurteil war 
daher aufzuheben und der Rechtsstreit zur 
Feststellung der Höhe der vom Käufer auf 
Grund des Rücktritts geschuldeten Nut-
zungsentschädigung an das Berufungsge-
richt zurückzuverweisen. ◆

Bundesgerichtshof Urteil vom 
28.5.2014 – VIII ZR 94/13

Wechsel von 1 %-Regelung
zur Fahrtenbuchmethode

Der Wert der privaten Nutzung ei-
nes Dienstwagens ist grundsätzlich 
mittels der 1 % Regelung zu ermitteln 
(§ 8 Abs. 2 Satz 2 EStG).

Nach § 8 Abs. 2 Satz 4 EStG kann 
der Wert der privaten Nutzung 
eines betrieblichen Kraftfahr-

zeugs, statt mit der 1 %-Regelung aber 

auch mit dem auf die private Nutzung 
entfallenden Teil der „gesamten Kraft-
fahrzeugaufwendungen“ angesetzt wer-
den, wenn die durch das Kraftfahrzeug 
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„insgesamt entstehenden Aufwendungen“ 
durch Belege und das Verhältnis der pri-
vaten Fahrten und der Fahrten zwischen 
Wohnung und Arbeitsstätte zu den übri-
gen Fahrten durch ein ordnungsgemäßes 
Fahrtenbuch nachgewiesen werden.

Im zu entscheidenden Fall war strei-
tig, ob der Arbeitnehmer hinsichtlich der 
Besteuerung seiner privaten Dienstwa-
gennutzung von der 1 %-Regelung zur 
Fahrtenbuchmethode auch im laufenden 
Kalenderjahr wechseln kann.

Der Bundesfinanzhof führt hierzu 
aus: Ein ordnungsgemäßes Fahrtenbuch 
hat sicherzustellen, dass der Nachweis 

des zu versteuernden Privatanteils an der 
Gesamtfahrleistung eine hinreichende 
Gewähr für dessen Vollständigkeit und 
Richtigkeit bietet und mit vertretbarem 
Aufwand auf seine materielle Richtigkeit 
hin überprüfbar ist.

Ein ordnungsgemäßes Fahrtenbuch 
muss zeitnah und in geschlossener Form 
geführt werden, um so nachträgliche Ein-
fügungen oder Änderungen auszuschlie-
ßen oder als solche erkennbar zu machen 
sowie Datum, Fahrtziele und grundsätz-
lich auch die jeweils aufgesuchten Kunden 
oder Geschäftspartner oder jedenfalls den 
konkreten Gegenstand der dienstlichen 
Verrichtung aufführen.

§ 8 Abs. 2 Satz 4 EStG setzt weiter vo-
raus, dass zum einen der Wert der Privat-
nutzung als Teil der gesamten Kraftfahr-
zeugaufwendungen angesetzt wird und 
zum anderen, dass die durch Belege nach-
zuweisenden Kosten die durch das Kraft-
fahrzeug insgesamt entstehenden Aufwen-
dungen umfassen.

Die Fahrtenbuchmethode gründet 
damit auf dem Zusammenspiel der Ge-
samtfahrleistung durch die im Fahrten-
buch selbst vollständig dokumentierten 
Strecken einerseits und einer vollständi-
gen Bemessungsgrundlage dafür anderer-
seits, nämlich dem Ansatz der gesamten 
Kraftfahrzeugaufwendungen mittels be-
legmäßiger Erfassung der durch das Kraft-
fahrzeug insgesamt entstehenden Aufwen-
dungen.

Angesichts dieser tatbestandlich vor-
ausgesetzten Berücksichtigung der gesam-
ten Fahrzeugaufwendungen sowie der aus 
der Ordnungsmäßigkeit des Fahrtenbuchs 
folgenden Berücksichtigung der Gesamt-
fahrleistung des Fahrzeugs kann der Steu-
erpfl ichtige nur dann statt der 1 %-Re-
gelung die Fahrtenbuchmethode wählen, 
wenn er das Fahrtenbuch mindestens 
für den gesamten Veranlagungszeitraum 
führt, in dem er das Fahrzeug nutzt. ◆

Bundesfi nanzhof, Urteil vom 
20.3.2014 – VI R 35/12
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Sachmängelhaftung bei einem Kaufvertrag zwischen Unternehmern

Kein Ersatz von Aus- und Einbaukosten
Die Beklagte betreibt einen Fach-

großhandel für Baubedarf. Der Klä-
ger stellt Holzfenster mit einer Alu-
miniumverblendung her. Er erhielt 
einen Auftrag zur Lieferung und zum 
Einbau von Aluminium-Holzfenstern 
in ein Neubauvorhaben und bestellte 
dafür bei der Beklagten die listenmä-
ßig angebotenen, für die Aluminium-
Außenschalen benötigten Profilleisten 
im Farbton grau-metallic.

Die Beklagte beauftragte ein ande-
res Unternehmen – ihre Streit-
helferin mit der Farbbeschich-

tung der Profi lleisten und lieferte sie dann 
an den Kläger, der die fertigen Fenster ein-
baute. Anschließend rügte der Bauherr 
Lackabplatzungen an den Aluminium-
Außenschalen, die – wie sich herausstellte 
– auf Fehlern während des Beschichtungs-
prozesses beruhen. Eine Nachbehandlung 
an den eingebauten Fenstern ist nicht mög-
lich; die Aluminium-Außenschalen müssen 
mit erheblichem Aufwand (u. a. Neuver-
putzung des Hauses) ausgetauscht werden.

Der Bauherr verlangt vom Kläger Man-
gelbeseitigung und schätzt die Gesamt-
kosten auf 43.209,46 €. Der Kläger hat 
von der Beklagten unter Berücksichtigung 
eines bereits zuerkannten Kostenvorschus-
ses von 20.000 € zunächst Zahlung weite-
rer 23.209,46 € begehrt. 

Das Landgericht hat der Klage über-
wiegend stattgegeben. Das Oberlandes-
gericht hat die Berufung der Beklagten 
– nach entsprechender Umstellung des 
Klageantrages – mit der Maßgabe zurück-
gewiesen, dass die Beklagte verurteilt wird, 
den Kläger von Schadensersatzansprüchen 
des Bauherrn in Höhe von 22.209,46 € 
freizustellen.

Die vom Berufungsgericht zugelasse-
ne Revision hatte Erfolg. Der Bundesge-
richtshof hat entschieden, dass der Kläger 
keinen Anspruch auf Freistellung von den 
Ansprüchen des Bauherrn wegen des er-
forderlichen Austausches der Aluminium-
Außenschalen gem. § 437 Nr. 3, §§ 280, 
281, 439, 440 BGB hat.

Ein Anspruch auf Schadensersatz statt 
der Leistung wegen verweigerter Nacher-
füllung (Ersatzlieferung mangelfreier Alu-
minium-Profi le) besteht nicht, weil die 
Aus- und Einbaukosten bei einem – hier 
vorliegenden – Kaufvertrag zwischen Un-
ternehmern – anders als bei einem Ver-
brauchsgüterkauf – nicht vom Anspruch 
auf Nacherfüllung umfasst sind; sie wären 
deshalb auch bei ordnungsgemäßer Nach-
erfüllung (Ersatzlieferung) entstanden.

Es besteht auch kein Schadensersatz-
anspruch wegen des Mangels der von der 
Beklagten gelieferten Aluminium-Profi le, 
weil die Beklagte den Mangel nicht zu ver-
treten hat (§ 280 I 2 BGB). Eigenes Ver-
schulden ist ihr unstreitig nicht vorzuwer-
fen. Das Verschulden der Streithelferin bei 
der Farbbeschichtung ist ihr nicht zuzu-
rechnen, weil die Streithelferin nicht Er-
füllungsgehilfi n der Beklagten im Hinblick 
auf deren kaufvertragliche Pfl ichten gegen-
über dem Kläger ist (§ 278 BGB).  ◆

Bundesgerichtshof, Urteil vom 
2.4.2014 – VIII ZR 46/13

Werbung mit einer Garantie bei Ebay 
nur mit Pflichtangaben

Das hat das Oberlandesgericht 
in folgendem Fall entschieden: Ein 
Händler hatte bei Ebay Staubsau-
ger zum „sofort kaufen“ angeboten 
und auf einen der Produktfotos den 
Hinweis „5 Jahre Garantie“ angege-
ben.

Dies mahnte ein Mitbewerber ab, 
da aus seiner Sicht die Garantie-
erklärung unvollständig war. Es 

fehlten insbesondere Informationen zum 
Inhalt der Garantie sowie dem Garantie-
geber.

Das Gericht entschied, dass die Abmah-
nung zu Recht erfolgte. Die Pfl ichtanga-
ben seien bei einem „Sofortkauf“ bei Ebay 
unverzichtbar, da es sich, bereits nach den 
Ebay-AGBs, um ein rechtlich verbindli-
ches Angebot handele. Der Händler habe 
die notwendigen Pfl ichtinformationen 
nach § 477 Absatz 1 BGB nicht eingehal-
ten und nur über die Dauer der Garantie 
aufgeklärt. Weitere Angaben, die notwen-
dig sind, wie gesetzliche Rechte des Ver-
brauchers, keine Einschränkungen dieser 
gesetzlichen Rechte durch die Garantie, 
der Inhalt der Garantie sowie wesentliche 

Angaben für die Geltendmachung der Ga-
rantie, haben gefehlt. 

Hinweis: Wer bei einem „Ebay-Sofort-
Kauf“ mit einer Garantie wirbt, muss voll-
umfänglich über die gesetzlichen Rechte 
des Verbrauchers, den Inhalt der Garantie 
sowie wesentliche Angaben zur Geltend-
machung der Garantie (Dauer, räumlicher 
Geltungsbereich, Name und Anschrift des 
Garantiegebers) informieren. ◆

Urteil OLG Hamm, Urteil vom 
14.2.2013,  4 U 182/12
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Auch nach dem Tod des Arbeitnehmers

Offener Urlaubsanspruch
muss abgegolten werden

Die Richtlinie 2003/88/EG des Eu-
ropäischen Parlaments und des Rates 
vom 4.11.2003 über bestimmte Aspek-
te der Arbeitszeitgestaltung sieht vor, 
dass jeder Arbeitnehmer Anspruch auf 
einen bezahlten Mindestjahresurlaub 
von vier Wochen hat und dass dieser 
Urlaub außer bei Beendigung des Ar-
beitsverhältnisses nicht durch eine fi-
nanzielle Vergütung ersetzt werden 
darf.

Der Verstorbene war vom 
1.8.1998 bis zu seinem Tod am 
19.11.2010 bei dem Unterneh-

men K+K beschäftigt. Von 2009 bis zu 
seinem Tod war er auf Grund einer schwe-
ren Erkrankung mit Unterbrechungen ar-
beitsunfähig. Bis er starb, hatte er 140,5 
Tage offenen Jahresurlaub angesammelt. 
Die Witwe des Verstorbenen forderte von 
K+K eine Abgeltung für den von ihrem 
Ehegatten nicht genommenen Jahresur-
laub. Das Unternehmen wies die Forde-
rung zurück und äußerte Zweifel an der 
Vererbbarkeit der Abgeltung.

Das mit der Sache befasste Landesar-
beitsgericht möchte vom Europäischen 
Gerichtshof wissen, ob das Unionsrecht 
einzelstaatliche Rechtsvorschriften oder 
Gepfl ogenheiten gestattet, wonach im Fall 

der Beendigung des Arbeitsverhältnisses 
durch den Tod des Arbeitnehmers der An-
spruch auf bezahlten Jahresurlaub ohne 
Begründung eines Abgeltungsanspruchs 
für nicht genommenen Urlaub untergeht. 
Ferner möchte es wissen, ob eine solche 
Abgeltung von einem Antrag des Betrof-
fenen im Vorfeld abhängt.

In seinem Urteil erinnert der Euro-
päische Gerichtshof daran, dass der An-
spruch auf bezahlten Jahresurlaub ein 
besonders bedeutsamer Grundsatz des 
Sozialrechts ist und dass die Ansprüche 
auf Jahresurlaub und auf Bezahlung wäh-
rend des Urlaubs zwei Aspekte eines ein-
zigen Anspruchs darstellen (EuGH, Urt. 
v. 20.1.2009 – C-350/06 und C-520/06). 
Der Europäische Gerichtshof hat be-
reits entschieden, dass der Arbeitnehmer, 
wenn das Arbeitsverhältnis geendet hat, 
Anspruch auf eine Vergütung hat, um zu 
verhindern, dass ihm jeder Genuss des 
Anspruchs auf Urlaub vorenthalten wird 
(EuGH, Urt. v. 3.5.2012 – C-337/10).

Das Unionsrecht steht einzelstaatli-
chen Rechtsvorschriften oder Gepfl ogen-
heiten entgegen, nach denen dem Arbeit-
nehmer am Ende des Arbeitsverhältnisses 
keine fi nanzielle Vergütung geschuldet 
wird, obwohl er krankheitsbedingt nicht 

in den Genuss seines bezahlten Jahresur-
laubs kommen konnte. Der Europäische 
Gerichtshof betont, dass der Begriff des 
bezahlten Jahresurlaubs bedeutet, dass für 
die Dauer des Jahresurlaubs das Entgelt 
des Arbeitnehmers fortzuzahlen ist.

Ein fi nanzieller Ausgleich im Fall der 
Beendigung des Arbeitsverhältnisses durch 
den Tod des Arbeitnehmers stellt die prak-
tische Wirksamkeit des Urlaubsanspruchs 
sicher. Der unwägbare Eintritt des Todes 
des Arbeitnehmers darf nicht rückwir-
kend zum vollständigen Verlust des An-
spruchs auf bezahlten Jahresurlaub füh-
ren. Der Europäische Gerichtshof stellt 
deshalb klar, dass das Unionsrecht einzel-
staatlichen Rechtsvorschriften oder Ge-
pfl ogenheiten entgegensteht, wonach der 
Anspruch auf bezahlten Jahresurlaub ohne 
Begründung eines Abgeltungsanspruchs 
für nicht genommenen Urlaub untergeht, 
wenn das Arbeitsverhältnis durch den Tod 
des Arbeitnehmers endet.

Er stellt weiter fest, dass diese Abgel-
tung nicht davon abhängt, dass der Be-
troffene im Vorfeld einen Antrag gestellt 
hat. ◆

Europäischer Gerichtshof
Urteil vom 12.6.2014 – C-118/13
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125 neue Dachdecker- und Friseurfachkräfte im Bergisches Land

Strahlender Sonnenschein passte
perfekt zu strahlenden Gesichtern

Etwas ganz außergewöhnliches 
erlebten dieses Jahr die scheidenden 
Auszubildenden im Dachdecker- und 
Friseur-Gewerk Bergisches Land, denn 
zum ersten Mal wurden beide bei ei-
ner gemeinsamen Feier losgesprochen.

Das Energiekompetenzzentrum in 
Lindlar bot dafür den passenden 
Rahmen. 210 Gäste standen am 

7. Juli 2014 an, um die Feier mitzuerle-
ben, bei der dank Dresscode zahlreiche 
Dachdecker in traditioneller Zunftklei-
dung beziehungsweise die Friseurinnen 
und Friseure in eleganter Abendgarderobe 
erschienen.

Nach einem Grußwort von Willi Reitz, 
Kreishandwerksmeister Bergisches Land, 
verglich Harald Laudenberg, Obermeister 
der Dachdeckerinnung Bergisches Land, 
in seiner Ansprache immer wieder die inte-
ressanten und witzigen Gemeinsamkeiten 
zwischen dem Dachdecker- und dem Fri-
seur-Handwerk. Beispielsweise wurde hier 
das Rieddach mit dem Haar verglichen und 
festgestellt, dass beide „gekämmt“ werden. 
Auch Harald Esser, Präsident des Deut-
schen Friseurhandwerks, stand am Red-
nerpult und betonte in seiner Ansprache, 
dass das Handwerk zeitlos und tatsächlich 
die Wirtschaftsmacht von nebenan ist. 
„Seien Sie stolz auf das, was Sie erreicht 
haben“, so seine abschließende Botschaft 
an die 45 neuen Dachdecker- und 80 neu-
en Friseur-Fachkräfte. Thomas Stangier, 
Obermeister der Friseurinnung Bergisches 
Land, der durch das Programm führte, 
fand ebenfalls lobende Worte für die vie-

len Junggesellinnen und Junggesellen der 
beiden Gewerke, bevor er zur Vergabe der 
ersehnten Gesellenbriefe nebst Gesellen-
prüfungszeugnissen überleitete. Dazu wur-
den die Dachdecker und Friseur/-innen in 
kleinen Gruppen auf die Bühne gebeten, 
die sich gegenseitig noch kleine handwerk-

stypische Präsente überreichten. Eine Aus-
zeichnungsurkunde nebst Präsent für die 
„Jahresbestleistung“ erhielt darüber hinaus 
Dachdecker Marcel Taube aus Leverku-
sen und Friseurin Melanie Kleinjung aus 
Gummersbach. Für „besondere Leistun-
gen“ erhielten außerdem Dachdecker Ale-
xander Bastian aus Leverkusen sowie die 
Friseurinnen Julia Neuburger aus Mors-
bach, Stephanie Weber aus Engelskirchen 
und Ann-Kathrin Welter aus Troisdorf je 
ein Präsent überreicht.

Im Anschluss an den offi ziellen Teil 
sorgten gekühlte Getränke und köstli-
ches Fingerfood für ausgelassene Feier-
stimmung, handwerksübergreifenden Ge-
sprächsstoff und viele Erinnerungsfotos.

Wir gratulieren den Junggesellinnen 
und Junggesellen nochmals recht herzlich!

Die Fotogalerie zum Event fi nden Sie 
unter www.handwerk-direkt.de > Rubrik 
Innungen > Friseurinnung. ◆
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Bauten- und Objektbeschichter- sowie Maler- und Lackierer-Fachkräfte

Stolze 70 neue Fachkräfte im
Maler-und Lackierer-Handwerk

Die vielen Gäste, die sich am 5. Juli 
2014 im Berufsbildungszentrum in 
Burscheid einfanden, zeigten wieder 
einmal, wieviel Interesse an der Los-
sprechungsfeier der Maler- und Lackie-
rerinnung Bergisches Land besteht.

Die etwa 200 Anwesenden fan-
den, trotz zahlreicher Bestuh-
lung, nur noch stehend einen 

Platz in den Räumlichkeiten der Ausbil-
dungsstätte. Hier, wo die Prüfl inge auch 
während ihrer Lehrzeit überbetrieblich 
ausgebildet wurden, waren in einem der 
Werkstatträume auch die Tische zu sehen, 
die die Auszubildenden als Gesellenprü-
fungsaufgabe malerisch per Mal-, Scha-
blonen-, Airbrush- oder Spachteltechnik 
gestaltet hatten. So konnten nicht nur 
die Schaulustigen einen Einblick in das 
Handwerk erlangen, sondern die Jungge-
sellinnen und Junggesellen auch eins ihrer 
Gesellenstücke mit nach Hause nehmen. 
Weitere praktische Prüfungsaufgaben sind 
hingegen Arbeiten, die an großen und da-
mit nicht transportablen Wänden gezeigt 
werden müssen. 

Willi Reitz, Kreishandwerksmeister 
Bergisches Land, hieß alle Anwesenden in 
seiner Begrüßungsrede herzlich willkom-
men und merkte in Verbindung mit der 

laufenden Fußball-Weltmeisterschaft an, 
dass sich die 70 frisch gebackenen Fachkräf-
te nun ebenso wie die deutsche Mannschaft 
im Halbfi nale befänden. Auch für sie sei 
nun das Finale in erreichbare Nähe gerückt 
– denn in drei Jahren könnten sie, wenn sie 
wollten, auch den Titel ‚Meister‘ tragen.

„Ihr habt derzeit tolle Chancen“, so 
Reitz abschließend, „denn auf Grund des 
demografi schen Wandels rücken momen-
tan extrem wenig neue Fachkräfte nach. 
Eine Gelegenheit, die es sich lohnt zu nut-
zen.“ Damit gab er das Mikrofon weiter an 
Bernhild Neu, Oberstudiendirektorin vom 
Berufskolleg Bergisch Gladbach, die den 
Prüfl ingen in einer kurzen Grußrede eben-
so herzlich zur bestandenen Abschluss-
prüfung gratulierte, wie Hannah Knopf, 
Studienrätin beim Berufskolleg Bergisch 
Gladbach. Beide betonten, dass der ge-
wählte Berufszweig Farbe ins Leben brin-

ge und ein Handwerk ist, das auf vielfälti-
ge und wunderbare Weise gestaltet. Auch 
Maik Hensel, stellvertretender Obermeister 
der Maler- und Lackiererinnung Bergisches 
Land, schloss sich den Worten seiner Vor-
rednerinnen an, bevor Sabine Broichhaus, 
Mitglied des Gesellenprüfungsausschusses, 
die Gesellenbriefe und Gesellenprüfungs-
zeugnisse aushändigte. Eine Ehrenurkunde 
erhielten außerdem die drei Prüfl inge mit 
den besten Gesellenstücken. 

Dem offi ziellen Teil schloss sich wieder 
traditionell ein gemütliches Beisammen-
sein an, wobei es reichlich Grillgut und 
gekühlte Getränke gab. Der Verkauf von 
Losen bescherte zudem zahlreichen Ge-
winnern Geschenke. Der Erlös wurde an 
ein Kinderhospiz gespendet.

Wir gratulieren nochmals herzlich zur 
bestanden Gesellenprüfung! ◆
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Tischlerinnung Bergisches Land

Lossprechung und Auszeichnungen
für die neuen Fachkräfte

Am 1. Juli 2014 fand zum fünften 
Mal in Folge die Lossprechungsfeier 
der Tischler aus dem Bergischen Land 
bei der Firma Holz Richter in Lindlar 
statt.

Bereits eine Woche zuvor hatten die 
48 Auszubildenden ihre Gesel-
lenstücke dort angeliefert und so 

auch der Öffentlichkeit, die in dieser Zeit 
die Prüfungsarbeiten besichtigen konnte, 
zugänglich gemacht. Von ausgefallenen 
Tischvariationen über verschieden nutz-
bare Schränke bis hin zu einem Bett sowie 
einem Billardtisch war hier die facetten-
reiche und kreative Handwerkskunst der 
Lehrlinge zur Realität geworden. 

Rund 200 Gäste, die im Raum der Bo-
denausstellung neben den vielen Stühlen 
nur noch stehend Platz gefunden hat-
ten, begrüßte Dr. Markus Richter, Ge-
schäftsführer der Firma Holz Richter, in 
seiner kurzen Ansprache. Darin freute er 
sich insbesondere über das große Inter-
esse an den Arbeiten der Junggesellinnen 
und -gesellen und damit dem Handwerk 
an sich. 280 Besucher waren alleine am 
Schausonntag gezählt worden, wo ansons-
ten nur etwa 50 Interessierte die Ausstel-
lungsräume besuchen. Weitere Ansprache 
hielten Willi Reitz, Kreishandwerksmeis-
ter Bergisches Land, Achim Culmann, 
Obermeister der Tischlerinnung Bergi-
sches Land und Thea Kuhs, Schulleiterin 
des Opladener Berufskollegs. Insbesonde-
re wurden dabei die erbrachten Leistun-
gen der Junggesell/-innen gelobt und im 

Zuge des demografi schen Wandels unserer 
Zeit betont, dass Fach- und Führungskräf-
te heutzutage sehr gefragt sind. 

Nach der feierlichen Lossprechung 
durch die Vergabe der Gesellenbriefe und 
Gesellenprüfungszeugnisse belobigte Jo-
hannes Gutmann, Jurymitglied des In-
nungswettbewerbs „Die Gute Form“, im 
Anschluss die Gesellen, die mit beson-
deren Leistungen geglänzt hatten. And-
re Klein aus Bergisch Gladbach erzielte 
dabei mit seinem Gesellenstück den ers-
ten Platz, Philip Beczasy aus Leverkusen 
den zweiten. Phil Imhausen aus Reichs-
hof erhielt sowohl bei der Auszeichnung 
„Die Gute Form“ als auch für die „Jahres-
bestleistung“ den dritten Platz. Eine Be-
lobigung bekam außerdem Tobias Mül-
ler aus Köln, der bei der Auszeichnung 
„Die Gute Form“ den dritten und „Jah-
resbestleistung“ den zweiten Platz erzielte. 
Gleich vier Auszeichnungen erhielt Mar-
cus Duda. Er wurde nach vorne gebeten, 
um die Urkunden und Preise für „Bes-
tes Gesellenstück“, „Beste Arbeitsprobe“, 
„Beste Theorieprüfung“ und „Beste Jah-
resleistung“ entgegen zu nehmen.

Unerwähnt an dieser Stelle wollen wir 
auch nicht die „Winter“-Prüfl inge Jo-
nas Bergerhoff aus Wiehl, Björn Bastian 

Böhmler aus Nümbrecht, Patrick Dicke 
aus Bergisch Gladbach, Florian Knepper 
aus Radevormwald, Axel Niebling aus 
Reichshof und Marcel Nowsky aus Gum-
mersbach lassen, die bereits im Januar 
2014 ihre Prüfung erfolgreich absolviert 
hatten und aufgrund dessen mit einem 
halben Jahr Vorsprung in den Stand einer 
qualifi zierten Tischler-Fachkraft gehoben 
worden waren. Trotzdem ließen sie es sich 
nicht nehmen, zur Lossprechungsfeier zu 
kommen und mit all ihren Kolleginnen 
und Kollegen zu feiern.

Wir freuen uns für alle Junggesellinnen 
und Junggesellen und gratulieren noch-
mals recht herzlich! ◆
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Baugewerksinnung Bergisches Land

48 neue Fachkräfte
Als ungewöhnlichen Ort für eine 

Lossprechungsfeier aber passend zum 
Handwerk „Bau“ wählte die Bauge-
werksinnung Bergisches Land zum 
wiederholten Male das Industriemu-
seum „Freudenthaler Sensenhammer“ 
in Leverkusen-Schlebusch aus. Dort 
wurden am 3. Juli 2014 die 48 Auszu-
bildenden losgesprochen, die ihre Win-
terprüfung 2013/2014 und Sommer-
prüfung 2014 bestanden hatten. 

Eröffnet wurde die Veranstaltung 
durch Rüdiger Otto, Obermeis-
ter der Baugewerksinnung Bergi-

sches Land. Neben der Begrüßung aller 
Gäste freute er sich insbesondere über die 
gezeigten Leistungen der Prüfl inge. Bei 
den loszusprechenden Auszubildenden 
handelte es sich dabei um die Lehrberufe 
Ausbaufacharbeiter, Estrichleger, Fliesen-, 

Platten- und Mosaikleger, Hochbaufach-
arbeiter, Maurer, Straßenbauer, Stukka-
teur, Tiefbaufacharbeiter und Zimmerer, 
die allesamt zur Baugewerksinnung ge-
hören. Um nur einige Beispiele für die 
praktischen Prüfungsaufgaben zu nennen, 
hatten die Zimmerer ein Kehlsparrenmo-

dell mit ungleicher Dachneigung zu fer-
tigen, die Straßenbauer eine Hauseinfahrt 
und einen Kreisverkehr mit verschiedenen 

Steinen zu bauen, die Maurer ein zwei-
schaliges Mauerwerk mit Unterzugscha-
len und Deckenanschluss herzustellen, die 
Hochbaufacharbeiter eine Mauerwerks-
ecke mit einer abgerundeten sowie einer 
stehenden Zahnung zu fertigen und die 
Fliesenleger einen Sanitärblock zu fl iesen 

und zu mauern. Alle Arbeiten waren dabei 
selbstverständlich genau nach Vorgabe ei-
ner Zeichnung umzusetzen. 

Auch Willi Reitz, Kreishandwerks-
meister Bergisches Land, der am Red-
nerpult eine kurze Ansprache hielt, zeig-
te sich beeindruckt von den Leistungen 
der Auszubildenden und wünschte den 
Junggesellen recht viel Erfolg für deren 
weiteren Lebensweg. Nach anschließend 
feierlicher Übergabe der ersehnten Gesel-
lenbriefe und Gesellenprüfungszeugnisse 
fand man sich noch zu lockeren Gesprä-
chen bei Grillgut und kühlen Getränken 
zusammen und ließ den Abend gemein-
sam ausklingen.

Wir gratulieren den Junggesellen noch-
mals recht herzlich! ◆
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Dank 100-jährigem Jubiläum der Innung für Sanitär- und Heizungstechnik

Kita-Projekt mitfinanziert
Einen großen Tag erlebten am 27. 

Juni 2014 die Kinder der katholischen 
Kindertagesstätte „Arche“ in Marien-
heide. Dort war im Außenbereich ein 
Holzschiff ganz neu aufgebaut wor-
den, nachdem das baufällige alte ab-
gerissen werden musste. 

Die Kosten für das Bauprojekt wa-
ren aus verschiedenen Spenden-
aktionen gesammelt worden. 

Hierzu gehörte auch Spendengeld von der 
Innung für Sanitär- und Heizungstechnik 
Bergisches Land. Die Innung hatte ge-
meinsam mit der Elektroinnung, der In-
nung für Metalltechnik und der Kraftfahr-
zeuginnung Bergisches Land im letzten 
Jahr auf Grund ihres 100-jährigen Jubilä-
ums die Idee eines großen Spenden-Wett-
bewerbs mit dem Motto „Vielfach Spen-
den statt Einfach Feiern“ verwirklicht.

Zur Stärkung der Region und mit 
dem Gedanken an das Gemeinwohl hat-
ten die vier Jubiläumsinnungen insgesamt 
40.000,00 Euro an gemeinnützige Ein-

richtungen mit besonderen Projekten in 
der Region gespendet, anstatt das Geld für 
eine einmalige Feier auszugeben. Zu den 
Preisträgern gehörte dabei auch die Kin-
dertagesstätte, die Dank ihres Projektvor-
habens „Arche“ bei der Jury punktete, was 
250,00 Euro für die Projekt-Verwirkli-
chung in die Kasse der Kita spülte.

Zur feierlichen Einweihung der „Ar-
che“ waren neben den Kindern auch El-
tern und Verwandte, der Pfarrer und die 

Presse erschienen. Die Leiterin der Kita, 
Frau Wiehe, bedankte sich in ihrer Anspra-
che, in der sie den gesamten Verlauf des 
Projekts noch einmal Revue passieren ließ, 
auch nochmals herzlich bei allen Helfern, 
Sponsoren und Spendengebern. Nachdem 
schließlich auch der Pfarrer die „Arche“ ge-
segnet hatte und das symbolische Durch-
schneiden der Sperrbänder vollzogen war, 
gab es kein Halten mehr für die Kinder, 
die endlich ihre gesponserte Spielstätte im 
Sturm erobern durften. ◆

Sommerfest der Innung für Raumaus-
statter und Bekleidungshandwerke 

Es war ein Weltmeisterschaftsspiel 
angesetzt und zwar Frankreich gegen 
Deutschland, aber dies hielt die Mit-
glieder der Innung für Raumausstat-
ter und Bekleidungshandwerke nicht 
davon ab, ihr Sommerfest zu feiern.

Am Abend des 4. Juli begrüßte 
Obermeister Peter Vogel die An-
wesenden, zu denen neben Kreis-

handwerksmeister Willi Reitz auch die 
Obermeisterin der Kölner Raumausstatte-
rinnung, Ute Weinem, gehörte. 

Im Hotel-Restaurant Lüdenbach in 
Overath genossen die Anwesenden ein le-

ckeres Barbecue-Essen. Gleichzeitig wur-
den angeregte Unterhaltungen geführt 

und alle amüsierten sich gut. Es war eine 
gelungene Veranstaltung, zumal Deutsch-
land auch das Spiel gegen Frankreich ge-
wonnen hat und Frau Reitz als einzige den 
Fußballtipp richtig abgegeben hatte und 
einen Gutschein für eine Bergische Kaf-
feetafel gewonnen hat.  ◆
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Dank Spendenwettbewerb

Kleine Knirpse erhielten Einblicke in 
das Sanitär- und Heizungshandwerk

Wie ein Sanitär- und Heizungs-
betrieb funktioniert und was solche 
Fachleute so alles können, erfuhren 
die Kinder der evangelischen Kinder-
tagesstätte „Kreuz & Quer“ aus Berg-
neustadt, als sie am 8.7.2014 die orts-
ansässige Firma Morfidis besuchten. 
Diese Möglichkeit entstand aufgrund 
eines im letzten Jahr ausgeschriebe-
nen großen Spendenwettbewerbs von 
vier Jubiläums-Innungen.

Zeitgleich mit der Elektroinnung, 
Kraftfahrzeuginnung und Innung 
für Metalltechnik Bergisches 

Land feierte zudem auch die Innung für 
Sanitär- und Heizungstechnik Bergisches 
Land ihr 100-jähriges Jubiläum. Die In-
nungen hatten daraufhin die Idee eines 
großen Spenden-Wettbewerbs mit dem 
Motto „Vielfach Spenden statt Einfach 
Feiern“ in die Tat umgesetzt, um die Re-
gion zu stärken anstatt das Geld für eine 
einmalige Feier auszugeben. Mit dem Ge-
danken an das Gemeinwohl wurde so die 
Summe von insgesamt 40.000,00 Euro an 
gemeinnützige Einrichtungen mit beson-
deren Projekten in der Region gespendet. 
Die Kita „Kreuz & Quer“ erzielte dabei 
einen der vier zweiten Plätze und erhielt 
eine Spendensumme von 2.000 Euro. 

Bei ihrem Betriebsbesuch wurde den 
kleinen Sprösslingen zunächst kindgerecht 
das Element Wasser mit all seinen Nut-
zungsmöglichkeiten vom Bad über die 
Küche bis hin zum Heizkörper erläutert. 
Dann gab es einen kurzen Film zu sehen, 
in dem die geheimen Wege des Wassers, die 
durch all die Rohre im Haus fl ießen, mit 
einfachen Worten veranschaulicht wurde, 
bevor es zur Praxis in die Werkstatt ging. 
Dort durften die Kinder zuerst Wäsche auf 
einem Waschbrett schrubben und dann 
Abwasserrohre zusammenstecken, um he-
rauszufi nden, wie ein Abwassersystem 
funktioniert. Schließlich erfuhren die Kin-
der auch hautnah, wie viele Eimer Wasser 

in Afrika pro Tag verbraucht werden und 
wie viele Eimer es hierzulande sind. Nur zu 
gern wurden dabei die vollen Eimer umge-
stoßen, deren Inhalt zuvor aus dem Bach 
geschöpft worden war. Zum Abschluss in-
spizierten die Kleinen gemeinsam mit Be-
triebsinhaber Mario Morfi dis, was ein mit 
Sanitär- und Heizungswerkzeug bestücktes 
Fahrzeug im Gepäck hat, bevor sich die be-
geisterten Kinder mit kleinen Werbeprä-
senten im Gepäck wieder auf den Heim-
weg machten.

Eine Fotogalerie fi nden Sie unter www.
handwerk-direkt.de > Rubrik Innungen > 
Innung für Sanitär- und Heizungstechnik 

Ausbildungsmesse in Radevormwald
Am 28. Juni 2014 fand in Radevorm-

wald wieder die Ausbildungsmesse 
„Tag der Ausbildung“ in der Aula des 
Theodor-Heuss-Gymnasiums statt.

Es nahmen ca. 30 Aussteller teil, 
die Kreishandwerkerschaft, ver-
treten durch Frau Lübbe, war mit 

einem eigenen Stand zum Thema Ausbil-

dung im Handwerk vertreten. Die Aus-
bildungsbörse dauerte von 9.00 bis 15.00 
Uhr, wobei sogar Shuttle-Busse zwischen 
einzelnen Unternehmen in Radevorm-
wald, die ihre Türen extra geöffnet hatten 
und dem Gymnasium eingesetzt wurden. 
Leider war die Schülerresonanz nur einge-
schränkt vorhanden, sodass nicht ganz so 
viele Gespräche geführt werden konnten, 

die die jedoch geführt wurden, sehr inten-
siv waren.

Die Kreishandwerkerschaft wird sich 
auch weiter stark im Thema Ausbildung 
engagieren und sie wird auch in Zukunft 
bei weiteren Informationsbörsen mit ei-
nem Informationsstand anwesend und 
beratend tätig sein. ◆
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Meisterhafte Leistungen im Bäcker- und Fleischer-Lebensmittelhandwerk

Bäckerei Müller ausgezeichnet
Ganze 31 Fleischer- bzw. Bäcker-Be-

triebe aus NRW durften sich am 16. 
Juni 2014 über die für ihren Betrieb 
verliehene Auszeichnung „Meister.
Werk.NRW“ freuen.

Zu den Gewinnern zählte da-
bei auch die Bäckerei Müller, 
die insgesamt fünf Filialen im 

Rheinisch-Bergischen Kreis und Ober-
bergischen Kreis betreibt. Stolz auf die 
Anerkennung seiner Backwaren nahm Bä-
ckermeister und Betriebsinhaber, Norbert 
Müller, die begehrte Auszeichnungsur-
kunde persönlich entgegen.

Auf der Veranstaltung im Regierungs-
schlösschen Düsseldorf machte der Land-
wirtschafts- und Verbraucherschutzminis-
ter, Johannes Remmel, in seiner Ansprache 
deutlich, wie stark das Lebensmittelhand-
werk an einer nachhaltigen Entwicklung 
von wirtschaftlichen, sozialen und kultu-
rellen Mehrwerten in den Regionen un-
seres Landes beteiligt ist. Denn, was tra-
ditionell und nachhaltig aus Produkten 

der Region entstehe, so der Minister, habe 
nicht nur eine große wirtschaftliche Be-
deutung, sondern stehe auch für ein gutes 
Lebensgefühl. 

Mit dem Untertitel der Auszeichnung 
„Nähe – Verantwortung – Qualität. Das 

Lebensmittelhandwerk“ erhalten den 
Preis Bäcker- und Fleischerhandwerksbe-
triebe, die sich um besondere Qualität be-
mühen. Dabei geht es insbesondere dar-
um, die handwerkliche Produktion - aber 
auch die Werte eines handwerklichen Be-
triebes besonders anzuerkennen. ◆

Ehrenurkunde für Manfred Braun
Im Rahmen der Lossprechungsfei-

er der Baugewerksinnung Bergisches 
Land wurde am 3. Juli 2014 Manfred 
Braun aus Waldbröl geehrt.

Der mittlerweile in Rente befi nd-
liche Polier, der bei der Firma 
Matthias Jungjohann in Wald-

bröl gearbeitet hat, wurde am 20.5.1974 
in den Gesellenprüfungsausschuss ge-
wählt. 39 Jahre lang fungierte Herr Braun 
daraufhin bis zu seiner Pensionierung 
am 31.3.2013 regelmäßig als ordentli-
ches Mitglied des Gesellenprüfungsaus-
schusses. Für sein langjähriges Engage-
ment erhielt Manfred Braun von Rüdiger 

Otto, Obermeister der Baugewerksinnung 
Bergisches Land, feierlich einen großen 
Strauß Blumen und eine Ehrenurkunde 

überreicht.

Wir gratulieren herzlich! ◆
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» Hermann Cramer 18.4.2013
Bergisch Gladbach, Tischlerinnung

» Dieter Knüttgen 24.7.2013
Rösrath, Fleischerinnung

» Hardy Hasenjäger 5.8.2014
Burscheid, Friseurinnung

Betriebsjubiläen
50 Jahre
» Olaf Knüttgen 30.7.2014

Rösrath, Fleischerinnung
» Olaf Linscheid 20.8.2014

Gummersbach, Innung für Sanitär- und Heizungstechnik

25 Jahre
» Norbert Braun 9.8.2014

Leverkusen, Elektroinnung
» Sila Signalbau GmbH 9.8.2014

Odenthal, Elektroinnung
» Hans-Gert Ludwig 30.8.2014

Burscheid, Innung für Informationstechnik
» Harald Bäcker 5.9.2014

Engelskirchen, Innung für Sanitär- und Heizungstechnik
» Susanne Weber 19.9.2014

Rösrath, Friseurinnung

Runde Geburtstage
» Heinz Platz 9.8.2014 85 Jahre

Ehrenobermeister der Tischlerinnung
» Adalbert Schöpe 13.8.2014 75 Jahre

ehem. Obermeister der Innung für
Raumausstatter und Bekleidungshandwerke

» Wilhelm Pütz 14.8.2014 75 Jahre
Ehrenobermeister der Bäckerinnung

» Bernd Fleschenberg 15.8.2014 70 Jahre
ehem. stellv. Obermeister der Fleischerinnung

» Jörg von Polheim 21.8.2014 55 Jahre
Vorstandsmitglied der Bäckerinnung

» Stephan Dahl 28.8.2014 50 Jahre
stellv. Obermeister der Maler- und Lackiererinnung

» Gregor Rosenbaum 4.9.2014 40 Jahre
ehem. Vorstandsmitglied der Fleischerinnung

» Hermann Josef Braun 7.9.2014 65 Jahre
Lehrlingswart der Kraftfahrzeuginnung

» Norbert Müller 22.9.2014 55 Jahre
stellv. Obermeister der Bäckerinnung

» Wilhelm Tünnermann 27.9.2014 85 Jahre
Ehrenobermeister der Innung für Metalltechnik

» Bernd Kloppenburg 29.9.2014 60 Jahre
ehem. stellv. Obermeister der Tischlerinnung

Arbeitnehmerjubiläum
25 Jahre
» Herbert Kannenberg 7.8.2014

Rudolf Kellner Elektrotechnik, Leverkusen
Elektroinnung

Goldene Meisterbriefe
» Herbert Reininghaus 5.8.2014

Burscheid, Friseurinnung
» Heinz-Dieter Geuer 21.8.2014

Leverkusen, Fleischerinnung

» Petra Trapp
Gummersbach, Tischlerinnung

» Peters Elektrotechnik GmbH
Lindlar, Elektroinnung

» Sven Kretschmer
Leichlingen, Elektroinnung

» Vitali Stellmach
Nümbrecht, Kraftfahrzeuginnung

» Richarda Stöcker
Wermelskirchen, Friseurinnung

» BW-Elektrotechnik GmbH
Leverkusen, Elektroinnung

» KS ELECTRICS GMBH

Kürten, Elektroinnung
» stewe Dienstleistungen GmbH

Reichshof, Maler- und Lackiererin-
nung

» Sven Schuh
Morsbach, Kraftfahrzeuginnung

» Klara Decker
Overath, Friseurinnung

» Rentrop GmbH
Gummersbach, Innung für Metall-
technik

» Frank Hoffmüller
Wermelskirchen, Innung für Sanitär- 

und Heizungstechnik
» Karow & Blank Kälte- u. Klimaan-

lagen GmbH
Leverkusen, Innung für Sanitär- und 
Heizungstechnik

» Marco Steinbach
Bergisch Gladbach, Innung für Sani-
tär- und Heizungstechnik

» Thorsten Becker
Bergneustadt, Maler- und Lackiere-
rinnung

» Alexandra Barth
Rösrath, Friseurinnung

Neue Innungsmitglieder
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Goldener Meisterbrief für
Klaus Friedel Schrag

Am 13.5.1964 legte Herr Klaus 
Friedel Schrag aus Wermelskir-
chen die Meisterprüfung im Bä-

ckerhandwerk vor dem Meisterprüfungs-
ausschuss bei der Handwerkskammer 
Düsseldorf ab. 

Daher wurde Herrn Schrag nachträg-
lich am 10.7.2014 in seiner Bäckerei in 
Wermelskirchen durch Obermeister Diet-
mar Schmidt und Karl Breidohr, Ge-
schäftsführer der Kreishandwerkerschaft 
Bergisches Land, der Goldene Meister-
brief überreicht.

Nachstehend einige Daten zu Herrn 
Schrag: Lehrzeit 1956 bis 1959, seit 1974 
bis heute selbstständig, 2013 wurde das 
125-jährige Betriebsjubiläum gefeiert, ins-
gesamt wurden bislang 7 Lehrlinge ausge-
bildet.  ◆

Goldener Meisterbrief für
Hermann Cramer

Am 18.4.1963 legte Herr Her-
mann Cramer aus Bergisch Glad-
bach die Meisterprüfung im 

Tischlerhandwerk vor dem Meisterprü-
fungsausschuss bei der Handwerkskam-
mer zu Köln ab.

Daher wurde Herrn Cramer am Diens-
tag, 1. Juli 2014 nachträglich im Rahmen 
der Lossprechungsfeier der Tischlerin-
nung Bergisches Land bei der Firma Holz 
Richter GmbH  in Lindlar durch Herrn 
Obermeister Achim Culmann und Herrn 
Kreishandwerksmeister Willi Reitz der 
Goldene Meisterbrief überreicht.  

Nachstehend einige Daten zu Herrn 
Cramer: Lehre 1953 bis 1956, Betriebs-
übernahme des Vaters Januar 1972, Be-

triebsübergabe an den Sohn Rainer Cra-
mer im Januar 1998, der den Betrieb bis 

heute führt. Seit 1951 wurden 13 Lehrlin-
ge erfolgreich ausgebildet.  ◆
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25.8.2014, 18.30 Uhr
Vorstandssitzung der Friseurinnung

27.8.2014, 18.00 Uhr
Vorstandssitzung der Maler- und Lackiererinnung
Berufsbildungszentrum, Industriestr. 55, 51399 Burscheid

1.9.2014, 13.00 Uhr
Fachtechnischer Tag der Maler- und Lackiererinnung
Bergisches Energiekompetenzzentrum
Entsorgungszentrum Leppe, Am Berkebach, 51789 Lindlar

2.9.2014, 19.00 Uhr
Vorstandssitzung der Tischlerinnung

8.9.2014, 18.00 Uhr
Vorstandssitzung der Innung
für Sanitär- und Heizungstechnik

27.9.2014, 14.00 Uhr
Wanderung der Maler- und Lackiererinnung
Treffpunkt: am ehemaligen Netto-Parkplatz in Gummersbach-

Strombach, Im Tal 27, gegenüber Post und Gaststätte Lambachtal

30.9.2014, 18.00 Uhr
Innungsversammlung der Innung
für Sanitär- und Heizungstechnik

10.11.2014, 18.00 Uhr
Vorstandssitzung der Innung
für Sanitär- und Heizungstechnik

24.11.2014, 18.00 Uhr
Vorstandssitzung der Kraftfahrzeuginnung

26.11.2014, 17.00 Uhr
Vorstandssitzung der Fleischerinnung

26.11.2014, 18.00 Uhr
Innungsversammlung der Fleischerinnung

27.11.2014, 18.00 Uhr
Vorstandssitzung der Baugewerksinnung

1.12.2014, 15.00 Uhr
Vorstandssitzung der Kreishandwerkerschaft

3.12.2014, 16.00 Uhr
Vorstandssitzung der Maler- und Lackiererinnung
Bergisches Museum für Bergbau, Handwerk und Gewerbe, 
Burggraben 9-21, 51429 Bergisch Gladbach

3.12.2014, 17.00 Uhr
Innungsversammlung der Maler- und Lackiererinnung
Bergisches Museum für Bergbau, Handwerk und Gewerbe, 
Burggraben 9-21, 51429 Bergisch Gladbach

11.12.2014, 18.00 Uhr
Innungsversammlung der Baugewerksinnung

12.1.2015, 18.30 Uhr
Innungsversammlung der Kraftfahrzeuginnung

19.1.2015, 15.00 Uhr
Mitgliederversammlung der Kreishandwerkerschaft

2 Editorial Handwerksforum Recht + Au

Hinweis: Termine ohne genannten 
Veranstaltungsort fi nden im 
Gebäude der Kreishandwerkerschaft, 
Altenberger-Dom-Straße 200,
51467 Bergisch Gladbach-Schildgen, 
statt.

Seminare 2014
2.9.2014, 9.00 – 17.00 Uhr

Wie Sie als kaufmännische Allroundkraft erfolgreich agieren 
(2-Tage-Intensiv-Kurs)

3.9.2014, 9.00 – 17.00 Uhr
Wie Sie als kaufmännische Allroundkraft erfolgreich agieren 
(2-Tage-Intensiv-Kurs)

10.9.2014, 19.30 – 21.30 Uhr
Baugewerksinnung: Höhe Stundensätze durchsetzen

11.9.2014, 9.00 – 16.00 Uhr
Umsatzsteigerung durch kundenorientierten Schriftverkehr

18.9.2014, 14.00 – 17.00 Uhr
Burnout-Prävention

27.9.2014, 10.00 – 16.00 Uhr
Höhere Stundensätze beim Kunden erzielen

30.9.2014, 10.00 – 16.00 Uhr
Fragen und Antworten für Vermieter:
Aktuelle Brennpunkte im Mietrecht

17.10.2014, 10.00 – 17.00 Uhr
BWA richtig lesen und verstehen

18.10.2014, 9.00 – 13.00 Uhr
Stundenverrechnungssatz

20.10.2014, 13.00 – 17.00 Uhr
Telefontraining: Keine Angst vor Reklamationen

22.10.2014, 14.00 – 18.00 Uhr
Fleischerinnung: „Die besten Schritte
zur starken Verkäuferpersönlichkeit“

29.10.2014, 10.00 – 17.00 Uhr
Aktuelle Fehler bei Bauverträgen und ihre Vermeidung

4.11.2014, 12.00 – 16.00 Uhr
Crashkurs Betriebskosten

5.11.2014, 10.00 – 17.00 Uhr
Crashkurs Mietverwaltung

14.11.2014, 12.00 – 16.00 Uhr
Jahres- bzw. Unternehmensplanung 2015

15.11.2014, 9.00 – 13.00 Uhr
Jahres- bzw. Unternehmensplanung 2015

20.11.2014, 9.00 – 17.00 Uhr
Das iPad im Handwerksunternehmen

5.12.2014, 10.00 – 17.00 Uhr
Keine Angst vor Bank- und Kreditgesprächen – 
partnerschaftlichen Umgang mit Ihrer 
Hausbank lernen






